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Verhoiidtungen der Bürgerschaft.
Sitzung vom 14. September 1864.

Mit Entschuldigung abwesend waren folgende Vertreter:

Buff , C . F . C.
Fritze , Iohs.
Gröning , Du Hcrm.
Hellenbcrg , H . E . M.
Ihldcr , H.
Lichtcnberg , R.
Mcnke , Dr , H . T . .

Meyer , Eduard.
Noltcnius , C . H.
Pavenstcdt , Edm.
Schumacher , Dr A.
Traub , E , C . W.
von Vangcrow , L.

Ohne Entschuldigung abwesend die folgenden Vertcter:
Arndt , Chr.
Aumund , Albert.
Borchers , A.
Breincrinann , Friedrich.
Drostc , Amtmann Dr.
Dubbers , F . C.
Grevc , C.
Hagcns , Claus.
Klattc , Dicdrich.

Lachmund , H.
Lange , M.
Meyer , Conrad.
Meyer , Fricdr . Wilh.
Müller , Hcinr.
Philippi , I . F.
Ulrichs , H . F.
Waltjcn , Carstcn.
Weber , M . E . F.

Gegenstände der Tagesordnung:
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II . Mittheilung des Senats vom 2. September 1864:

1 . Gasienreinigung . 315
2 . Torfcanal . 316

III . Antrag , die Verhältnisse Bremens zum Zollverein betr - 316
IV . Mittheilung des Senats vom 9 . August 1864:
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5 . Verwaltung der dem Staate gehörenden Grundstücke . . 318
6 . u . 7 . erledigt.
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9 . u . 10. erledigt.
11 . Gesetzentwurf , betr . die Löschung der Seeschiffe u . s. w . 318

V . Mittheilung des Senats vom 8 . Juli 1864 8nd 4:
Budget . (Ausges .)

VI . Mittheilung des Senats vom 19 . Juli 1864 sud 2:

Lagerplatz für Petroleum . (AnSges .)
VII . Mittheilung des Senats vom 9 . September 1864:

Verbesserung der Torfschifffahrt auf dem Kuhgraben . (Ausges .)
VIII . Ergänzung der Deputation wegen Etatsüberschreitungen.

(AuSges .)

Eröffnung der Sitzung 6 Uhr.

Das Protocoll der letzten Versammlung wurde ge¬
nehmigt.

Herr Präsident theilte mit , daß durch die Güte des
Herrn Professor Hcrtzbcrg ihm ein Bericht über den ersten
zu Eiscnach abgehaltenen deutschen Journalistentag in meh¬
reren Exemplaren zugegangen sei, welcher am Archiv den Ver¬
tretern zur Einsicht bereit gehalten werde.

Nach Verlesung der Tagesordnung wurde zu

Nr . I . derselben:

Mittheilung des Senats bom 12 . Anglist 1861,
Übergängen.

Dieser Gegenstand gab keinen Anlaß zu Beschlüssen.

Nr . II . der Tagesordnung:

Mittheilung des Senats bmn 2. September 1861,
1 . Galsenrciiiignng.

Auf Vorschlag des Herrn Wcyland wurde beschlossen,
59*
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dem Antrags , des Lcnats gemäß eine Deputation wegen dieses
Gegenstandes niederzusetzen und wurden zu Mitgliedern der

Deputation zur Prüfung der Pachtanerlnetungen wegen
Ileliernahme der Gassenreinigung

erwählt
von der 1 . Classe Herr Dr , Oclrichs,

„ „ 2 . „ „ H . Focke und
C . A . Caesar,

„ „ 3 . „ „ M . E . F . Weber,
„ „ 4 . „ „ I . H . Wcyland,
„ „ 5 .-8 . „ „ Werner Menke.

2 . worfcanal.
Herr Helfer empfahl die Bewilligung der von der

Straßcnbaudeputation geforderten Summe , indem er bcmcrk-
lich machte , daß die Arbeiten an der in Rede stehenden Brücke
auch schon großcnthcilö fertig seien.

Die Bewilligung wurde ausgesprochen.
Nr . III . der Tagesordnung : ,

Antrag, die Verhältnisse Bremens znm Znllberein
betreffend.

Herr Präsident: Es sei ihm in Bezug hierauf fol¬
gende von mehreren hiesigen Bürgern unterzeichnete Petition
an die Bürgerschaft zugegangen:

Hohe Bürgerschaft!
Die hochwichtige Frage der Erneuerung des Zoll¬

vereins hat bekanntlich durch den Vertrag, welchen
unter dem 28. Juni d . I . Preußen und die mit ihm
verbündeten Staaten einerseits , das Königreich Han¬
nover und das Großherzogthmn Oldenburg anderer¬
seits mit einander abgeschlossen haben, einen wichtigen
Schritt vorwärts gethan . In dem zu dem erwähnten
Vertrage gehörigen Schlußprotocoll vom 11 . Juli d . I.
ist festgesetzt:

Alan ist allseitig darüber einverstanden , daß die
von Preußen , Hannover und Kurhessen für sich
und in Vertretung der übrigen Staaten des Zoll¬
vereins mit der freien Hansestadt Bremen am
26 . Januar 1856 abgeschlossenen Verträge vor-
bchältlich der imJntercsse des Zollvereins
erforderlichen und wünschenswerthcn Abänderungen
einzelner Punkte zu erneuern sein werden.

Diese Verabredung erinnert uns daran , daß der
Staat Bremen bei der Entwickelung des Zollvereins
nicht müßiger Zuschauer bleiben darf , sondern bei der
Neugestaltung desselben wesentlich intercssirt ist.

Die Verträge vom 26 . Januar 1856 räumen den
Staaten des Zollvereins erhebliche Begünstigungen ein,
während durch dieselben für den Handel und die In¬
dustrie Bremens nicht alle die Erleichterungen herbei¬
geführt worden sind , welche andererseits gewährt wer¬
den können und müssen . Auch im Interesse unseres
Staates liegt daher alle Veranlassung vor, zu prüfen,
auf welche Weise das Verhältniß desselben zu den zum
bisherigen Zollverein gehörigen Gebieten neu zu ordnen

sein wird . Diese Prüfung muß alöbald vorgenommen
werden , weil mit dein Ablauf dieses Jahres der
Kündigungstermin der gedachten Verträge eintritt und
nach dem fruchtlosen Verstreichen desselben uns die
Gelegenheit zur Verbesserung unserer handelspolitischen
Stellung auf - weitere zwölf Jahre entzogen sein würde.

Die hohe Bürgerschaft bitten wir daher ehrer¬
bietigst,

schleunigst in gründliche Erwägung zu ziehen , in
welcher Weise dem Staat Bremen auf dem Wege
des Vertrages mit den Zvllvcrcinsstaatcn alle
erreichbaren und im Interesse des diesseitigen
Handels - und Gewerbebetriebes erforderlichen
VcrkchrSerleichternngcn verschafft werden können.

Im Auftrage der. Bürgerversammlung
vom 9 . September 1864.

W. Backhaus . T . Schäfer.
Johann Wilckens, Dr . I . P . v . d . Hoop.
I . D . Bredchorst.
Dr. Albert Gröning.
I . C . Hartmann.
I . H. Nordam.
E . Gildcmcister.
W. Eisenhardt.
Herm . Bayer.

Ad . Schörling.
N. A . Ordcmann.
Carl Bortfcldt.
A . Sonnenburg, Dr.
I . H . Schmidt.
A . Lanprecht.
C .

' Ascndvrpf.
Herr Präsident verlas sodann folgenden von Herrn

Backhaus gestellten Antrag:
In dem Schlußprotocoll vom 11 . Juli d . I . zu

dem unter dein 28 . Juni d . I . zwischen Preußen und
den mit ihm verbündeten Staaten einerseits nnd dem
Königreich Hannover und dem Großherzogthmn Olden¬
burg andererseits abgeschlossenen Vertrage zur Erneue¬
rung des Zollvereins ist festgestellt:

„Man ist allseitig darüber einig , daß die von
Preußen , Hannover und Kurhesscn für sich und
in Vertretung der übrigen Staaten des Zoll¬
vereins mit der freien Hansestadt Bremen am
26 . Januar 1856 abgeschlossenen Vertrüge vor-
behältlich der im Intercss e dcs Zollvc,reins
erforderlichen und wünschenswerthcn Abänderungen
einzelner Punkte zu erneuern sein werden.

"
Auch imInteresse unseres Staats liegt alle

Veranlassung uns zu prüfen , in welcher Weise das
Verhältniß desselben zn den zum bisherigen Zollverein
gehörigen Gebieten neu zu ordnen sein wird . Denn
es läßt sich nicht verkennen , daß durch die Verträge
vom 26 . Januar 1856 nicht alle die Erleichterungen
für den Handel und 'die Industrie Bremens herbei¬
geführt worden sind , welche gewährt werden können.
Diese Prüfung muß bald vorgenommen werden, weil
mit dem Ablauf dieses Jahres der Kündigungstermin
der gedachten Verträge eintritt.

Die Bürgerschaft wünscht zur Berathung dieser
hochwichtigen Angelegenheit die Nicdcrsetznng einer
Vertraucnsdepntation, welche schleunigst in gründliche
Erwägung zu . ziehen haben würde:

in welcher Weise dem Staate Bremen auf dem
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Wege des Vertrags mit den ZollvcrcinSstaaten
alle erreichbaren und im Interesse des diesseitigen

Handels - und Gewerbebetriebs erforderlichen Vcr-

kehrserleichterungcn verschafft werden können,

und hat , in der Voraussetzung der Zustimmung des

Senats und zur möglichst schnellen Förderung dieser

Angelegenheit schon heute zu Mitgliedern dieser Depu¬
tation erwählt die Herren -- —

Herr Backhaus: Es möge unnöthig erscheinen , den

soeben verlesenen Aiurag ausführlich zu begründen , da der¬

selbe hinreichend durch sich selbst und auch in der Petition
motivirt sei. Er erlaube , sich aber doch einige Worte hinzu¬

zufügen . Es seien zwei Gcsichtspnncte , welche ihn geleitet:
einmal der Wunsch für den Bremischen Handels - und Gewerbe¬
betrieb allerlei Erleichterungen herbeizuführen , und zugleich die

Erkenntniß , daß solche gewährt werden können, ' zweitens die

Nothwendigkeit der Prüfung dieser hochwichtigen Angelegenheit
und zwar einer baldigen Prüfung , weil Ende dieses Jahres
der z

'
lündigungstermin eintrete . Er habe absichtlich in dem

vorgeschlagenen Counnissorium den Ausdruck „Verkehrserlcich-
ternng

" gewählt , weil er mit diesem Ausdrucke einer jeden

Meinung gerecht werde . Er wünsche , daß in der Deputation
eine jede Meinung ihre Vertreter finde , jeder Meinung voller

Spielraum gewährt werden möge . Es entspreche dies dem

neutralen Standpunct , welcher sich bei dein jetzigen Stande

der Angelegenheit für Bremen geziemen möge . Er verkenne

zwar keineswegs , daß in unserer Versammlung sich zwei

Meinungen einander gegenüber stellen würden , nämlich An¬

hänger des Anschlusses Bremens au den Zollverein und Ver¬

theidiger der Ansicht , daß das Verhältniß Bremens zum Zoll¬
verein im Wesentlichen und vorbehaltlich zu erreichender Ver-

kehrscrleichternngen dasselbe zu bleiben habe . Er ersuche aber

die Vertreter beider Ansichten , heute noch nicht in das Detail

der Frage einzugehen , die Bürgerschaft würde dann vielleicht
ein unrichtiges Urtheil fällen , es müsse zuvor eine Prüfung
der hochwichtigen und schwierig zu behandelnden Frage ein¬

treten . In einem Puncte werden jedoch die Meinungen Aller

sich heute schon begegnen , daß nämlich auf Grund deö beste¬

henden Vertrags wesentliche Vertehrserleichtcrungen hcrbei-
gcsührtnverdcn möchten , Vertehrserleichtcrungen , welche sowohl
im Interesse des Zollvereins als im Interesse BrcmcnS ge¬

währt werden können . Das hiesige Hauptzollamt habe z . B.

nicht alle diejenigen Befugnisse hinsichtlich der Waarcnverzollnug
welche andere Hanptzollamtcr des Zollvereins besitzen. Man

suche vergeblich nach einem stichhaltigen Grunde für eine solche
Beschränkung des hiesigen Hauptzollamts . Wenn dem hiesigen
Hauptzollamtc alle diejenigen Befugnisse eingeräumt werden,
welche die Hauptzollämter des Inlandes haben , so sei das
eine wesentliche Verlchroerleichtermig und er glaube , daß sie
unter allen Umstünden erreichbar sei . Ein Zweites sei die

Beseitigung des Wcinzollrabatts , welcher jetzt zum Nachtheil
der Hansestädte , also auch Bremens , bestehe. Wenn nämlich
ein Weinhandlcr im Inlaudc seine Weine dircct aus dem

Productionslandc , also Frankreich beziehe, so bekomme er
20 pCt . Rabatt , während er bei einem Bezüge über Bremen
nur 6 '

M pCt . Rabatt genieße . Weshalb das Ausland in

dieser Weise gegen Bremen bevorzugt werden solle , sei nicht

einzusehen . Es liege sowohl im Interesse des Zollvereins
als Bremens , daß diese nachthciligc difserenticllc Behandlung
Bremens aufhöre . Ein Drittes sei , daß es hinsichtlich des
Artikel 10 dcö Vertrags vom 26 . Januar 1856 , welcher die
Artikel aufführe , die vom Bremischen Gebiete zollfrei in den

Zollverein zurückgeführt werden können , an einer authentischen
Interpretation darüber fehle , welche Artikel zollfrei sein sollen
und welche nicht . Die Auslegung sei ganz und gar der admi¬

nistrativen Willkür überlassen und es scheine nothwendig , daß
die Regierungen sich in dieser Beziehung verständigen . Es sei
bekannt , daß Cigarrcnkistcn zollfrei feien , wahrend die rohen
Bretter dazu verzollt werden müßten ; Maschinen von Holz
können frei eingeführt werden , aber die rohen Theile dazu
müssen verzollt werden ; Wagenräder fix und fertig mit voll¬

ständigem Beschlag seien frei , während die rohen Bretter zu
musikalischen Instrumenten verzollt werden müsse » . Diese
und ähnliche Unzuträglichkcitcn werden wahrscheinlich Alle be¬

seitigt sehen wollen . Er wiederhole seine Bitte , heute nicht auf
das Detail der Frage einzugehen , sondern zuvor den Bericht
der niederzusetzenden Bcrtrauensdepntation abzuwarten , indem
er zugleich vorschlage , 12 Mitglieder zu wählen.

Herr Ruhtcr unterstützte den Antrag des Herrn Back¬

haus als einen durchaus zeitgemäßen . Es müßten jedenfalls
Verhandlungen über Prolongation des Vertrags vom 30 . Ja¬
nuar 1856 zwischen den Zollpcreinsstaatcn und Bremen statt¬
finden . Derselbe habe sich für beide Theile als nützlich er¬

wiesen , indessen bestehen auch auf beiden Seiten Wünsche
hinsichtlich einzelner Abänderungen . Es sei gewiß zweckmäßig,
daß eine Vcrtrauensdcputation alle Fragen , welche hierbei in

Betracht kommen und vom größten
'
Interesse für unser Ge¬

meinwesen seien , erörtere , und theile er ferner die Ansicht,
daß es verfrüht sein würde , jetzt schon die Details in Ver¬

handlung zu ziehen . Er hoffe , daß die Deputation so com-

ponirt werde , daß alle Interessen darin vertreten seien . Auch
wäre es gewiß wünschcnswcrth , daß die Mitglieder der Depu¬
tation von Andern hinsichtlich aller der Wünsche , welche ge¬

hegt werden , in ffciintniß gesetzt werden , damit sie einiger¬
maßen die Richtung , welche sie einzuschlagen haben , übersehen.
Die Natur der Verhältnisse bringe es mit sich , daß der De¬

putation ein bestimmteres Commissorium nicht ertheilt werden

könne.

Es wurde nun die Diskussion geschlossen und der An¬

trag des Herrn Backhaus zum Beschluß erhoben.

Die Wahl der

Deputation in Betreff Erneuerung des Vertrags Bremens
mit dem Zollverein

ergab folgendes Resultat : gewählt

von der 1 . Classe Herr Or . Meincrtzhagcn und

„ Syndicns 111. v. stcngerkc;

„ >, 2 . „ „ I . 8 . Sinytcr,
„ H . H . Lchröder,
„ C . Buff und

„ I . C . Victor;

„ „ 3 . „ „ Hern, . Bayer und

„ Georg Lcppcrt;
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von der 4 . Classe Herr W . Backhaus und

„ G . H . Bernhard;
„ „ 5 .n .6 . „ „ Heine . Bechtcl;
„ „ 7 .u .8 . „ „ Thom . Duntzc.

Nr . IV . der Tagesordnung:

Mittheilung deö Senats um » 9 . August 1894.
5 . Verwaltung der dem Staate gehörenden Grundstücke.

Die Wahl der

Deputation zur Berathung öder Vcsormen in der Verwaltung
der öffentlichen Grundstücke

hatte daS folgende Ergebniß : Gewählt
von der 1 . Classe He

'rr Dr . Schumacher;
„ „ 2 . „ „ I . D . Helmken und

„ I . F . Philippi;
„ „ 3 . „ „ L . C . Nolzc;
„ „ 4 . „ „ I . D . Brcdehorst;
„ „ 5 .-8 . „ „ Dr . Tctcns.

8 . Gehalt des Pastdireetors.
Herr Dr . Meiner tzh agen: Es könne vielleicht auf

den ersten Blick scheinen, daß es sich empfehle , die bei dieser
Gelegenheit sich kundgebende Meinungsverschiedenheit zwischen
Senat und Bürgerschaft auf sich beruhen zu lassen , weil die
Frage , ob die Einrichtung der Remise als Gehalt des Post-
dircctorS definitiv abgeschafft sei, jetzt nicht praktisch sei. Das

Gehalt des jetzigen Pvstdirectors sei bekanntlich fest normirt.
Er fei überzeugt , daß der Senat in seiner Auffassung Un¬
recht , die Bürgerschaft in ihrer am 6 . Juli ausgesprochenen
Auffassung Recht habe und sei der Meinung , daß die Bürger-
schaft die jetzige Aeußerung des Senats nicht unerwidert lassen
dürfe . Außer dem in jenem Beschlusse angeführten Argument
bestehe ein durchaus durchgreifendes , welches die Frage dahin
entscheide , daß eine vereinbarte Normirung des GehaltS des
Pvstdirectors auf Grund der Remise durchaus nicht existire.
Er habe sämmtliche frühere Verhandlungen über die Fixi-
rung des Gehalts des Postdircctors genau durchgesehen und
gefunden , daß erst 1849 eine Vereinbarung zwischen Senat
und Bürgerschaft dieserhalb getroffen sei . Diese Vereinbarung
bestehe in der Annahme eines Berichts der Postdeputation , in
welcher ausdrücklich der Antrag folgendermaßen laute : „ Die
Deputation

" — nachdem sie die Verhältnisse erörtert und für
die Remise einige Gründe angeführt — „ erlaubt sich dahcr ^dcn
Vorschlag , das Gehalt des jetzigen Postdircctors für seine
Amtsdaucr auf 10 pCt . u . s . w .

" ss. S . 80 d . Vcrh . d.
S . u . d . B . v . 1849 ) .

Die Bürgerschaft ertheilte dem Inhalte dieses Berichtes
volle Billigung . Am 22 . Februar erklärte sich auch der
Senat mit dem Depntcstionsantrage einverstanden . Das sei die
Grundlage der bestehenden Vereinbarung zwischen Senat und
Bürgerschaft über das Gehalt des Postdircctors . Dieselbe
bezog sich aber nur auf den damaligen Postdircctor , den jetzt
abgegangenen Dr . Bartsch . Er erlaube sich deshalb folgenden
Antrag:

Die Bürgerschaft muß bei ihrer am 6 . Juli d . I.
abgegebenen Erklärung um so mehr beharren , da die

Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft vom
10/22 . Februar 1849 , durch welche zuerst dieses Ge¬
halt vereinbart und normirt wurde , nur auf das Ge¬
halt deS damaligen Postdircctors , für dessen AmtS-
daucr , Bezug haben.

Dieser Antrag wurde angenommen.

11 . Gesetzentwurf,
betreffend die Löschung der Seeschiffe u . s. w.

Herr Präsident: In Bezug auf diesen Gegenstand sei
ihm folgender von den Herren Lülmann , Drünert , Ioh . Hvpkcn
und Fricdr . Hetze unterzeichneter Antrag übergeben:

Die Bürgerschaft will den vom Senat zu den
tztz 1 , 10 und 11 gemachten Vorschlägen beistimmen,
indem sie die Bemerkung hinzufügt , daß nach ihrer
Voraussetzung der zu tz 11 empfohlene neue Schluß¬
satz nicht den Paragraphen , sondern den ersten Absatz
desselben wird schließen sollen , sowie daß die in dem¬
selben enthaltenen Worte „abgesehen von den Be¬
stimmungen des Z 11 "

, unter der Ucberschrift von
Z 11 wohl heißen müssen : „ abgesehen von den Be¬
stimmungen dieses Paragraphen

" .
Dagegen kann die Bürgerschaft , wennschon sie die

Mißlichkeit einer Abänderung der Einführungsvcr-
ordnnng alsbald nach Publication derselben , welche
ungefähr gleichzeitig mit der Berathung des in Rede
stehenden Gesetzentwurfs erfolgte , keineswegs verkennt,
dennoch in Betreff des tz 12 der Ansicht des SenatS
nicht zustimmen , sondern muß auch nach erneuerter
Berathung im Hinblick auf das Ucbergcwicht der
sachlichen Gründe , welche in dem am 15 . Juni d . I.
überreichten Commissionsberichte geschildert worden , an
ihrem Antrage festhalten , und zwar um so mehr , da,
wie sie glaubt , ihr Abänderungsvorschlag den Schiffer
zufriedenstellt und dabei innerhalb der bisherigen Ge¬
schäftspraxis bleibt , während die Einrichtung des
Dcpasitionsverfahrens eine tief eingreifende 'Neuerung
bildet.

' Wollte man es auch nur „ zunächst " mit einer solchen
Einrichtung des DcpositionSverfahrens versuchen , und
würde sich dann später die Uvzwcckmäßigkeit derselben
und das Bedürfniß einer Abänderung ergeben , so
würden die Rechte des Schiffers nicht wieder beschränkt
werden können , sondern man müßte dann zu solchen
Einrichtungen übergehen , welche den Sinn und den
Zweck des ganzen Gesetzentwurfs in Frage stellen
könnten.

Die Bürgerschaft ersucht daher den Senat , der in
ihrem Beschlusse vom 15 . Juni angenommenen Fassung
des tz 12 seine verfassungsmäßige Zustimmung zu
ertheilen.

Herr Hetze : Dieser Gesetzentwurf wurde von der Be¬
hörde für Handel und Schifffahrt ausgearbeitet , im vorigen
Jahre zuerst publicirt und der Handelskammer übergeben , um
einen gutachtlichen Bericht darüber zu erstatten . Der Wunsch,
ein neues Gesetz über Löschung der Seeschiffe , Bezahlung der
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Frachtgelder u . s. w . zu haben , sei schon ein sehr alter , weil
die Ucbclständc , welche durch die Lage Bremens für den
Schiffer und thcilwcisc . auch für den Empfänger hervorgerufen
wurden , sehr wesentlich waren . Eine Neuerung scheine übcr-
dcm angebracht , nachdem durch die Eisenbahn ein weiterer
Communicatiouswcg zwischen dein Hafen und hier festgestellt
fei . Die Handelskammer werde mit ihrem Gutachten allen
diesen Punkten auf das Vollständigste gerecht, sie erkenne die
Uebelstündc vollkommen an und wünsche Abänderungen zu treffen.
Der Entwurf gebe manches Gute , manche alte Uebelstündc
würden dadurch beseitigt . Aber in der Hauptsache , in welcher die
Handelskammer Abhülfe schaffen sollte , scheine sie es ihm mit
diesem Entwurf nicht hinreichend zu thun . Das betreffe den Punkt,
daß die Frachtzahlung an den Schiffer durch eine Depositiou
sicher gestellt werden solle . Es sei dies in der Weise ver¬
standen , daß wenn ein Schiffer seine Ladung lösche, er das
Recht habe , von dem Empfänger hier eine Depositen zum
vollen Betrage der Fracht zu verlangen . Diese Depositiou
bleibe stehen, bis die Waare hier abgeliefert oder die rechtliche
Uebernahme derselben hier erfolgt sei . Dann könne der
Schiffer seine ganze Fracht hinnehmen . Entstünden dann noch
Streitigkeiten , so könne der Schiffer einen Theil des Depo¬
situms hinnehmen , müsse aber für den Rest etwas zurück¬
lassen oder eine andere Sicherheit dem Empfänger gegenüber
stellen . DaS Hauptmotiv zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfs
war , dem Handelsgesetzbuch gerecht zu werden , welches ver¬
lange , das; der Waare gleich bei der Ablieferung die Fracht
gegenüber gestellt werde . Das sei ein allgemeiner Rcchtsgrundsatz,
welcher „ Zug um Zug "

genannt werde . Was der Schiffer bei
der Depositen für Vortheile habe , vermöge Redner nicht zu
erkennen , denn wenn auch die Fracht dcponirt werde , sei doch
dem Schiffer noch keine Garantie gegeben , wann er seine
Fracht empfange . Es liege an dein Empfänger , die Waaren
lange unterwegs zu halten , es könnten Naturereignisse , wie
Eisgang , niedriges Wasser n . s. w . hinzukommen . Das .sei
ein Nachtheil für den Schiffer und er müsse auf Bezahlung
der Fracht warten . Andererseits sehe er in der Bestimmung
auch nicht einen Vortheil für den Empfänger , denn dieser müsse
darnach , wenn die Ladung ankomme , sofort die Fracht depo¬
niern , was vielen Geschäften manchmal auch nicht gelegen sein
werde . Die kleinen Zinsen , welche er bekomme, seien gewiß
kein Acguivalcnt dafür . Es kommen Ladungen an , wo die
Fracht 25>,000 ^ und mehr betrage und dann 3 — 4 Wochen
das Geld auszulegen , sei nicht wünschcnswcrth für die Kauf¬
leute . Seiner Meinung nach sei in der DepositionSlcistnng
kein wesentlicher Vortheil weder für den Einen noch den Andern.

In diesem Punkte stimme der Senat nicht bei . Die
Bürgerschaft übergab den ihr vorgelegten Entwurf der Be¬
urtheilung einer Commission , welche im Mai d . I . nieder¬
gesetzt wurde . Sie erstattete im Juni einen Bericht , worin
vorgeschlagen wurde , einzelne Paragraphen : 1 , 10 , 11 , 12,
13 und 14 zu ändern . Diese Aenderungen waren meistens
redaktioneller Natur und nicht von wesentlicher Bedeutung.
Aber der Hauptvorschlag , welchen die Commission zu H12 machte,
war : zur Sichcrstellnng , des L -chiffers einen Verfallstermin für
die Bezahlung der Fracht zu stipulircn . Dieser sollte eine Limita-
tion setzen zu allen Hindernissen , welche dem Schiffer in Betreff
der Bezahlung der Fracht durch Eisgang , niedriges Wasser n . s. w.

entstehen könnten . Die Bürgerschaft nahm diesen Vorschlag
an und der Senat habe jetzt darauf geantwortet . Diese
Antwort sei aber in keinem Punkte dem Beschlusse der
Bürgerschaft beistimmend ; alle MonitaS , welche sie zu einzelnen
Paragraphen gemacht , seien vom Senat nicht anerkannt . Das
habe für die unwichtigeren Paragraphen weniger Bedeutung.
Namentlich Z 13 , 14 n . s . w . wünsche der Senat in der
ursprünglichen Fassung beizubehalten und dagegen sei nichts
Wesentliches zu erinnern , wenn nur der tz 12 , welcher der
Cardinalpunkt dcS Gesetzes sei , später die Fassung erhalte,
welche die Bürgerschaft im Juni angenommen habe . Er
empfehle , auf die Vorschlüge des Senats in Betreff der an¬
dern Parapraphcn einzugeben , was durch den Antrag , welchen
er mit unterzeichnet , auch geschehe. Aber hinsichtlich des
Z 12 , welcher , wenn er nicht so angenommen werde , wie die
Bürgerschaft mit großer Majorität beschlossen, das alte Ver¬
hältniß zwischen Schiffer und Empfänger wieder herstelle,
müsse er befürworten , auf dem gefaßten Beschlusse zu bestehen.
Der Schiffer habe sonst keine Berechtigung , selbst bei einer
Dcposition , seine Fracht an einem bcstimmtcnTcrminc verlangen
zu können . Darin liege eine große Ungerechtigkeit , welche bei
allen Nationen vermieden werde . Mit Ausnahme von Peters¬
burg , welches eine gleich fatale Lage habe wie Bremen , sei
keine Handelsstadt der Welt , wo der Schiffer nicht bei Ab¬
lieferung der Waare zum Empfange der Fracht berechtigt sei.
In manchen Häfen gehe es solvent, daß , wenn wegen schlechter
Beschaffenheit der Waare Einsprüche von Seiten des Em¬
pfängers erhoben würden , er doch die Fracht bezahlen müsse,
wogegen dann aber der Empfänger das Recht habe , den
Schiffer zurückzuhalten , ihn nicht eher aus dem Hafen
gehen zu lassen , bis die Sache geordnet sei. Hier existire
eine solche Bestimmung nicht . Bremen sei der Bestim¬
mungsort für alle seewärts auf der Weser ankommenden
Wayren , und es sei wesentlich , daß es so bleibe . Man
müsse aber der Jetztzeit gerecht werden , indem man nicht
mehr von dem Schiffer verlange , daß er , wenn z. B . Eis¬
gang sei und er per Schiff nicht nach Bremen herauf kommen
könne , warten solle , bis dieses Hinderniß beseitigt . Man
müsse, nun eine Eisenbahn zwischen Brcmcrhavcn und Bremen
bestehe , jetzt dein Schiffer einen Termin gewähren , nach
welchen: die Waaren als abgeliefert angesehen werden sollen und
eine solche Bestimmung liege in den: Vorschlage der Com¬
mission , einen Verfallstermin , von 10 Tagen , nachdem die
letzten im Connosscmentc genannten Güter aus den: Schiffe
gelöscht seien , festzusetzen. Dieser Termin gebe dem
Schiffer volle Zeit zur Entlöschung der Ladung , vielleicht drei
Wochen . Die einzelnen Partien könnten , falls die Weser frei
sei, per Kahn herausgeschafft werden und stelle sich Frost ein,
daß sie also aus der Weser nicht herauf kommen könnten , so
müsse die Eisenbahn benutzt werden . Es werde dies bei guten:
Willen der Empfänger nicht schwer sein . Das Urtheil von
Sachverständigen habe ihn darin bestärkt , daß eine lOtägigc
Frist berechtigt und billig für den Schiffer sei . Damit nehme
man von demselben unter allen Umständen noch 10 Tage
mehr , als von ihm in andern Häfen gefordert werde . Wolle
man die Dcposition hinzufügen , so habe anscheinend der
Schiffer noch einen weiter » Vortheil , in Wirklichkeit jedoch nicht,
denn kein Schiffer werde eine solche beanspruchen ; er habe
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das Vertrauen zu den Kaufleuten , daß ihm seine Fracht
richtig und pünktlich ausbezahlt werde . Die Vorschrift einer
Depasitiouslcistnug sei nur in das Gesetz ausgenommen , um
dem Handelsgesetzbuche gerecht zu werden , nicht des Handels
selbst wegen . Er sei überzeugt , daß kein Schiffer sie bean¬
spruchen werde . Für den Empfänger sei es ein dirccter
Nachtheil , wenn er dcponiren müsse . Er habeZinscnvcrlüstc,
habe vielleicht nicht das Geld zur Hand , welcher letzterer Punkt
bei Manchem wesentlich sei . Wenn aber darauf vom Senate be¬
standen werde , die Bestimmung einer Tepositionslcistung an¬
zunehmen , so thue man dies nicht , ohne den Verfallstermin
von 10 Tagen positiv festzustellen . In einigen Jahren werde
vielleicht Niemand mehr daran denken , eine Deposition zn
nehmen . Dieselbe sei auch nicht einmal nothwendig , denn für
den Fäll , daß der Schiffer Furcht habe , daß er seine Fracht
nicht bekomme, existirc hier die Handfestenordnnng , welche ihn
ganz sicher stelle. Die Deposition habe an und für sich keine
Bedeutung , wenn man die Bestimmung eines lOtägigcn Ab¬
lieferungstermins annehme ; diese bringe aber das Ganze auf
eine billige und gerechte Basis . Er bitte daher , den von ihm
mitgcstclltcn Antrag anzunehmen.

Herr Syndicns v . 8engerkc: Es sei ihm bei der
letzten DiScnssion dieses Gegenstandes in der Bürgerschaft
nicht vergönnt gewesen , auch seine Ansicht als Mitglied der
berichtenden Commission geltend zn machen , indem er von
Bremen abwesend gewesen sei. Er freue sich daher , heute
die Gelegenheit dazn zn haben , zumal er zu der Minorität
gehört habe , welche mit dem damaligen Vorschlage und dem
von der Bürgerschaft gefaßten Beschlusse nicht einverstanden
sei . Er werde nun hente sich an dasjenige halten , was der
Senat mittheile und nicht das ganze Gesetz wieder durchgehen,
aber der Reihenfolge nach die Puncte zu beleuchten suchen,
auf welche der Senat zurückkomme . Was zunächst die von
der Bürgerschaft zn tz 10 gewünschte redaktionelle Abänderung,
daß auf die Bestimmung des tz 10 Bezug genommen werde,
angehe , so wäre dies allerdings der Vollständigkeit halber
nöthig , er lege aber kein Gewicht darauf und sollte die Bür¬
gerschaft diesen Antrag fallen lassen . Hinsichtlich des K 11
sei die Meinungsverschiedenheit zwischen Senat und Bürger-
schaft ebenfalls ziemlich unbedeutend . Der Senat sei im
Wesentlichen mit dem was die Bürgerschaft wolle , einverstanden,
glaube aber , daß es sich empfehle , auch hier die Tendenz des
ganzen Gesetzes , welche dahin gehe , Bremen als Bestim¬
mungsort festzuhalten , zum Ausdruck zu bringen . Er sei
zwar mit der vom Senat vorgeschlagenen Fassung einverstanden
glaube aber , daß , wie schon in dem Antrage der Herren er¬
wähnt , es sich nicht gut auSnehme , wenn in einem Paragraph
auf die Bestimmungen dcS nämlichen Paragraphen hingewiesen
und dann die Zahl noch wieder erwähnt werde . Aus dem
Wortlaute , welchen der Senat vorschlage , konnte man ent¬
nehmen , als ob der Senat auch die zweite Alinea des tz 11
als überflüssig durch seinen Zusatz gestrichen wissen wolle.
Das sei aber nur ein Mißverständnis Der zweite Absah
könne durchaus nicht gestrichen werden und sei dies auch
durchaus nicht die Meinung des ' Senats . Es müsse daher
die Bürgerschaft hieraus hinweisen , wie dies auch in dem An¬
trag der Herren geschehen sei . Bei tz 1 wollte die Bürger¬

schaft den Zwischensatz : „ oder crgicbt sich
" n . s. w . gestrichen

haben . Der Senat empfehle , das nicht zn thun und könne
er die Ansicht dcS ScnatS nur dringend unterstützen . Er
habe schon darauf hingewiesen , daß die Tendenz dcS Gesetzes
dahin gehe , Bremen als Bestimmungsort der Waaren fest¬
zuhalten . Diese Tendenz brauche er hier nicht zn vertheidigen,
wir müssen sie auf jede Weise zu erhalten suchen . Wenn
wir aber den Zwischensatz streichen , so entstehen in einigen
Fällen , wo es zweifelhaft sein könnte , ob das Connoissement
auf Bremen laute oder nicht , Itnzuträglichkcitcn , diese besei¬
tigen wir , wenn wir den allgemein gehaltenen Zwischensatz
a.nfnchmcn . Im einzelnen Fall möge es dann noch entschieden
werden müssen , ob der Fall unter Z 1 gehöre oder nicht . Es
sei aber dann dafür gesorgt , daß nicht in der Praxis eine
Lücke entstehen könne, welche wir nach einiger Zeit empfindlich
merken könnten . Er glaube deshalb , daß der Zwischensatz
stehen bleiben könnte und gehe auch nicht weiter darauf ein,
weil dieses schon in dem Antrag der Herren empfohlen worden.
Er komme jetzt zu tz 12 , zu dem wichtigsten Puncte der
ganzen Angelegenheit . Redner könnte cS sich , als Vertreter
der ursprünglichen Bestimmung des Gesetzentwurfs , ebenso
leicht machen , wie es sich der Senat gemacht habe . Derselbe
gehe gar nicht aus die inneren Gründe ein, welche die Bestim¬
mung des Gesetzentwurfs rechtfertigen , sondern sage einfach:
wir haben das Handelsgesetzbuch und das Einführungsgcsctz
dazu angenommen ; die nothwendige Consegucnz dieses Ein-
führnngsgesctzes ist die Bestimmung des tz 12 in der ursprüng¬
lichen Fassung . Wir wollen weder das Handelsgesetzbuch noch
das Einführungsgesetz weiter ändern , folglich können wir auch
diese Bestimmung nicht ändern . Der Senat habe darin voll¬
ständig Recht . Die Sache liege so , daß wenn der Senat
einer Aenderung des Einführnngögesetzes nicht zustimmen
würde , die Bürgerschaft den von ihr das vorige Mal gefaßten
Beschluß nicht aufrecht halten könne . Er glaube aber auch,
daß die Bestimmung des tz 12 hinsichtlich des Dcpositions-
verfahrcns aus inneren Gründen sich rechtfertige , und daß
wir nicht umhin können , ein solches Verfahren einzuschlagen
und einen Verfallstermin , welchen die Bürgerschaft bereits
beschlossen habe und der heute wieder vorgeschlagen werde,
fallen zn lassen . Er wolle zunächst mit kurzen Worten die
rechtliche Sachlage auseinandersetzen . Wir halten Alle daran
fest, daß Bremen in allen Fällen , wo es thunlich sei , als
Bestimmungsort der Güter angesehen werde . Leider sei es
nicht zugleich Löschplatz, beide der Löschplatz und der Bestim¬
mungsort liegen in einer ziemlichen Entfernung von einander.
In der ganzen Welt sei es nun Rechtens , daß bei der Be¬
zahlung der Seefracht Zug um Zug verfahren werde , daß
also , wenn der Schiffer seine Leistung erfülle und die Güter
liefere , hernach der Empfänger die Fracht bezahle ; so sei es
in Hamburg und in allen andern großen Seestädten . Bei
uns könne es nicht so sein , weil diese Geschäfte nicht an
einen: und demselben Drt geschehen und weil Bremen als
Bestimmungsort festgehalten werden solle . Das Handels¬
gesetzbuch enthalte dieselbe Bestimmung und nehme auf unsere
besondereil Verhältnisse keine Rücksicht . ' Es bleibe also nichts
übrig , als das Handelsgesetzbuch in gewisser Weise zn ändern.
Innerlich sei es eigentlich kaum eine Aenderung , wir über¬
setzen nur das „ Zng um Zug " des Handelsgesetzbuchs ins
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Bremische und übertrafen es auf unsere Verhältnisse . Wir
sagen : wenn der Schiffer jetzt aus dem Seeschiffe ausliefert,
soll im nächsten Augenblicke der Empfänger seine Zahlung
leisten . Nur dauere die Leistung deS Schiffers solange , bis
die Güter gelöscht, an die Stadt gebracht und hier die definitive
Uebernahme von Seiten des Empfängers geschehe. Es müsse
daher ein Zwischcnznstand für die Zeit geschaffen werden , daß
der Empfänger die Güter noch nicht empfangen , der Schiffer
aber bereits in der Auslieferung begriffen sei und dieser sei
sehr einfach . Der Empfänger werde veranlaßt , die Fracht
an einem dritten sicheren Orte zu deponiren , sodaß er sie nicht
mehr und der Schiffer sie noch nicht habe . Das sei die
einfache Procedur , wie sie dem überall geltenden Rechte
analog fei . Dieser Modus habe nun in der Bürger-
schaft großen Widerstand gefunden ; man habe gesagt , daS
gehe nicht an und sich dahin erklärt : die Depositum : müsse
wegfallen ; der Schiffer solle aber dann binnen einem bestimmten,
jedoch willkürlich gegriffenen Termin seine Fracht ausbezahlt
bekommen . Wie werde sich dann das Verhältniß des Schiffers
und des Empfängers stellen ? Der Schiffer solle die Güter
hergeben , was habe er dagegen für Sicherheit ? Die Fracht
nicht , denn diese sei nicht dcponirt , er müsse also eine andere
Sicherheit haben . Nun weisen die Herren auf die Hand-
kestenortmung hin ; das sei ganz gut , aber eö könnten Fülle
vorkommen , wo dieser Schutz nicht genüge . Es bestehen
manche allgemeine gesetzliche Pfandrechte . Es möge der
Fall vorgekommen sein oder nicht ; die Möglichkeit , daß
der Schiffer einmal nicht zu seinem Rechte komme , werde
man ihm zugeben . Sollte dies einmal eintreten , so wür¬
den daraus böse Folgen für unsern Ruf entstehen . Er
halte diese Sicherheit für durchaus nicht genügend . Die
Herren sagen , daß der Schiffer durch das im Handels¬
gesetzbuch geschaffene Pfandrecht an den Waaren eine zweite
Sicherheit habe . Allerdings , allein diese Sicherheit - könne
ihm jeden Augenblick genommen werden , denn das Handels¬
gesetzbuch sage auch , daß das Pfandrecht des Schiffers
aufhöre , sobald die Waare aus der Hand des Empfängers
in die Hand eines Dritten übergehe . Dann befinde sich der
Schiffer in einer Unsicherheit , wie an keinem Orte sonst . DaS
fei die Stellung des Schiffers . Wie verhalte es sich aber mit
dem Rechte des Empfängers ? Man habe eingesehen , daß es
doch Unrecht sei , den Schiffer , ehe er seine Fracht erhalte,
so lange warten zu . lassen , bis der Empfänger iu jedem ein¬
zelnen Falle in den rechtlichen Besitz der Güter gekommen,
sie rechtlich übernommen habe . Man sei also willkürlich
verfahren und habe den : Schiffer auf Kosten des Empfängers
ein Zngcstündniß gemacht , der Empfänger werde durch die
vorgeschlagene Bestimmung im hohen Grade bcnachthciligt.
Derselbe könne unbedingt verlangen , daß er nicht eher dein
Schiffer das Geld auszuzahlen brauche , als bis er die Güter
übernommen habe . Wenn einmal dieser Verfallstermin zu
kurz gegriffen , wenn die Zeit zwischen Löschung der Güter
und der rechtlichen Empfangnahmc derselben in der -Llladt
länger sei als . 10 Tage , dann solle, »ach dem Beschluß der
Bürgerschaft , der Empfänger unter allen Umständen zur Zah¬
lung verpflichtet sein . Seine Güter habe er nicht , ob sie
ramponirt , ob dafür die volle Fracht zu zahlen ., oder nicht,
das wisse er noch nicht , allein er müsse zahlen und möge

nachher sehen, wie er zu seinem Rechte komme , wenn er nicht
die volle Fracht zu zahlen gehabt habe . DaS sei Unrecht.
Nun komme aber noch ei » anderer Umstand in Frage . Be¬
kanntlich solle nach dein Gesetzentwurf der Empfänger , wein:
die Güter aus den: Seeschiff heraus genommen werden , äußer¬
lich erkennbare Müngcl und Verluste anmelden . Thue er das
nicht , so solle er später den ihm daraus erwachsenden Anspruch
nicht weiter geltend machen können , er solle also die Ram-
ponage und Vcrlüste anmelden und Protest erheben lassen,
habe aber nicht Gelegenheit , bei der Ueberladnng der Waare
in den Kahn oder auf die Bahn zn untersuchen , wie groß
der Schaden sei. Die nähere Ermittelung des letzteren bleibe
bis zur Uebernahme der Waare in Bremen vorbehalten . Man
könne nun unmöglich den Empfänger durch das Gesetz zwingen,
wenn er, wie es häufig vorkomme , eine » solchen Protest er¬
hoben habe , doch an einen : bestimmten Termin die Fracht
zn zahlen . Die Natur der Sache gebe schon für solche Fälle,
die nicht selten vorkommen , ein Deponiren an die Hand . Es
werden nun aber gegen dieses Depositionsvcrfahren allerlei
practischc Einwendungen

'
erhoben . Er gehöre nicht zu den

Doetrinärcn , die , wenn . sie etwas für formell richtig erkannt
haben , nun der Meinung seien, das; es unter allen Umständen
durchgeführt werden müsse , auch wem : es practisch nicht an¬
gehe . Deshalb wolle er die Bedenken , welche gegen diese Au-
schanumz sich c : gebcn, noch kurz besprechen.

Man sage zunächst : wir können von unsern : jetzigen
Verfahren , welches natürlich das gröbste Unrecht gegen den
Schiffer invalvirt , nicht abgehen , denn in solchen Füllen , wo
die Fracht einen großen Theil des Werths der Waare bildet,
wie z . B . bei Reis , können wir die Fracht nicht sogleich bezahlen,
wir haben daS Geld nicht dazu , wir müssen warten , bis wir die
Waare verkauft und Wcchsclaccepte haben . Ein solches Be¬
denken sollte nicht ausgesprochen , werden . Wie werde es in
andern großen Sechandclsplätzcn , in London , Ncwyark , Liver¬
pool , in Hamburg gehalten ? Da haben die Kaufleute das
Geld , um die Fracht zu bezahlen . . Wenn ein Hamburger,
Londoner , Newyorker Kaufmann diese Bedenken hörte , er
würde uns auslachen und sagen , wenn ihr das Geld nicht
habt , um solche Ladungen euch kommen zn lassen , dann bleibt
davon . Man habe ferner hervorgehoben , daß es sehr schlimm
wäre , wenn die Güter auf dem Wege zur Stadt cin-
frörcn und der Schiffer somit lange auf die Zahlung
der Seefracht warten müßte . Allerdings befinde sich der
Schiffer dann in einer fatalen Lage . Die Erfahrung zeige,
daß bis vor einigen Jahren dicstr Fall häufig genug vor¬
kommen konnte , aber nachdem die Gecstebahn eröffnet , nachdem
ferner die Dampffchleppschisffahrt inS Leben getreten , nachdem
drittens in den Entwurf die Bestimmung aufgenommen sei,
daß iu den 'Monaten November bis Februar die Waaren in
Bremerhaven empfangen werden sollen , sei ein solcher Fall
kann : mehr denkbar und darauf also keine Rücksicht mehr ; ::
nehmen . Man sage ferner , der Schiffer würde auch deshalb
längere Zeit auf die Fracht warten müssen , weil wenn die
Güter in Leichtcrfahrzeugc » herkommen , cS dem Empfänger
unter Umstünden einmal conveniren könne , die Güter längere
Zeit im Kahne liegen zn lassen und auf diese Weise den
Kahn als Packhans zu gebrauchen und der arme Secschiffcr
solle dann auf seine Fracht warten . Dies Argument habe

60
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eine gewisse Berechtigung und komme der Füll wohl nicht
selten vor , denn cS sei sür den Handel sehr bequem , ein

solches schwimmendes Packhans bei der Hand zn haben . Um

diesem Bedenken gerecht zu werden , brauche man jedoch nicht
das Kind mit dem Bade auszuschütten , sondern man
könnte eine Bcskmnnnng in das Gesetz anfnchmen , wodurch
ein Warten des Sccschisfcrs , welches durch eine derartige Ver¬

zögerung herbeigeführt werde , ausgeschlossen werde . Zu dem
Ende könnte mau im tz 12 , wo eS heißt : es kaun jedoch der

Empfänger bis zur rechtlichen Uebernahme der Güter die Zah¬
lung durch die Dcposition des entsprechenden Betrags ab¬

wenden, " einen Zwischensatz folgender Art einschalten : „ es
kaun jedoch der Empfänger bis znr rechtlichen Uebernahme
der Güter , spätestens aber innerhalb 3 Tagen nach Ankunft
des- letzten mit den betreffenden Gütern verladenen Kahns an
der Stadt u . s . w .

" Eine solche Bestimmung , die sehr ein¬

facher Natur , würde diese Bedenken beseitigen . Verkehrt wäre
es aber , eines solchen Monitnms wegen , das einfache Recht
Preis zu geben . Endlich sei viertens nicht ohne Grund

gegen daS Depositionsverfahrcn geltend gemacht , daß es weit¬

läufig sei und allerlei Koste » verursache . Allerdings , wenn
das Gericht ein Depositum annehme , so würden Gebühren
dafür zu entrichten sein ; ferner wäre vielleicht auch ein Dekret

nothwendig , welches die Gerichtscanzlci ermächtige , das Depo¬
situm anzunehmen , kurz, es würden allerlei Weitläufigkeiten ent¬

stehe» . Der Senat , welcher dies einsehe, schlage deshalb vor,
eine Erleichterung in diesem Depositionsverfahren eintreten zu
lassen , welche er jedoch nicht näher bezeichne. Es heiße in
der Mittheilung dcS Senats : „ Somit schlägt der Senat für
jetzt vor , dem beizubehaltenden Z 12 den folgenden Satz an¬

zufügen : Dem Senat bleibt es vorbehalten , im Einverständ¬
nisse mit der Handelskammer etwaige zur Vereinfachung und

Erleichterung des Depositionsvcrfahrcns dienende Bestim¬
mungen zu erlassen .

" Die '
Ausführung eines solchen Vor¬

schlags würde die Sache sehr vereinfachen und erleichtern und

habe er Grund , anzunehmen , daß die Bank gern bereit sein
würde , solche Dcpositioncn kostenfrei für Empfänger und

Schiffer in Empfang zu nehmen . Sie würde eine Quittung
ausstellen und erklären : Wir bezahlen demnächst Demjenigen,
welcher sich durch eine Anweisung des Schiffers oder Em¬

pfängers lcgitimirt , wieder aus . In dieser Weise ließe sich
die Sache kostenfrei ausführen und bliebe das Nähere noch
vorbehalten . Der Weg sei gewiß der richtige , in das Gesetz
gehören solche Details nicht , es handle sich um Privatinstitute,
wie die Bank , die Sparcasse , die oft wechseln . Für eine

solche Ausführung im Detail sei es daher besser, den leichteren,
einfacheren Weg des Regulativs zu wühlen . Das seien die

Hanptcinwendungen , welche man gegen die ursprünglichen Be¬

stimmungen des Z 12 in Bürgerschafts - und andern Kreisen
erhoben . Er halte dieselben theils für unerheblich , theils
gegenüber den großen Vorzügen der Bestimmung nicht be-

rücksichtigcnSwerth , theils glaube er , daß sie durch andere
Mittel zu beseitigen seien , ohne darum die an sich richtige
Bestimmung vollständig über Bord zu werfen . Es stehen sich
also zwei Ansichten gegenüber : Ein Beharren bei dem vorigen
Beschluß würde , kurz gesagt , nichts weiter sein , als ein Be¬

harren bei dem klarsten und baarstcn Anrecht , einem Unrecht,
welches einen gewissen historischen Nimbus haben möge , weil

eS althergebracht sei und von welchem sich deshalb Manche
aus BcqncmlichkeitSrücksichtcn ungern trennen . Auf der andern
Seite könne die Bürgerschaft zu dem einfachen , überall gel¬
tenden Rechte übergehen , so wie es in dein Gesetzentwurf
enthalten sei und damit das Rcgnlativvcrfahrcn in Betreff
einzelner Modalitäten der Depositum verbinden . Er empfehle
daS Letzte ; sollte es sich wider alles Erwarten herausstellen,
daß es wirklich mit dem Deponircn nicht gehe , dann sei die

Bürgerschaft immer da und könne, wenn eS nicht anders zu
machen sei , zu dem alten Unrecht zurückkehren . Sie würde
es dann aber mit dem guten Bewußtsein thun , daß sie das

Bessere gewollt und versucht habe . Er empfehle daher die Anträge
des Senats und stelle noch folgende Amendements zn tz 12:

Die Bürgerschaft erklärt sich nach abermaliger in

Folge der darauf bezüglichen Mittheilung des Senats
vorn 9 . August d . I . vorgenommener Prüfung des

Gcsctzelitwnrfs nunmehr dahin , daß sie
zn tz 10 Absatz 1 ihren früheren Zusatzantrag

fallen läßt,
zu Z 11 mit der Fassung , wie sie der Senat

vorschlügt , bis auf Abänderung der Worte „des

tz 11 " in „ dieses Paragraphen " einverstanden ist,
wobei sie indessen znr Vermeidung von Mißverständ¬
nissen , wie sie aus der Erklärung des Senats ge¬
folgert werden könnten , ausdrücklich hervorhebt , daß
natürlich der zweite Absatz des tz 11 unverändert
aufrecht erhalten werden muß,

zu Z 1 ihre Einwendung gegen den früher mo-
nirten Zwischensatz „ oder crgicbt sich aus dem Inhalte
derselben in sonstiger Weise , daß das Frachtgut nach
der Stadt Bremen bestimmt ist " aufgiebt und
endlich

zn Z 12 dem Versuche , die ursprünglichen Be¬

stimmungen desselben unter Mithülfe des vom Senate
in Aussicht genommenen Regulativs znr Anwendung
zn bringen , sich nicht entziehen will , indem sie dem
betreffenden Znsatzantragc des Senats ihre Geneh¬
migung ertheilt . Znr Beseitigung der Möglichkeit
indessen , daß die definitive Frachtanszahlung an den
Seeschiffen resp . Verfrachter durch ungebührliche
Verzögerung in der Empfangnahmc der in Leichter-
fahrzeugen an die Stadt gebrachten Güter hinaus¬
geschoben werde , wünscht sie im dritten Absätze des
tz 12 hinter den Worten „ bis znr rechtlichen Ueber¬
nahme der Güter " die Worte aufgenommen zu
sehen : „ spätestens jedoch innerhalb 3 Tagen nach
Ankunft des letzten mit den betreffenden Gütern bc-
ladcnen Lcichterfahrzcngs an der Stadt .

"

Herr Lülmann: Niemand werde gewiß verkennen , daß
dieses Handelsgesetz sehr wichtig sei und daß die Vorzüge und
Mängcl desselben sich erst in der Praxis geltend machen
könnten Einstweilen könne man nichts anderes thun , als
nach seiner , besten und gewissenhaften Ansicht das Beste vor¬
zuschlagen . Er gehöre zn den Mitgliedern der Majorität der
Commission , welche am 25 . Mai die Vorschläge gemacht,
welche die Bürgerschaft mit ihrem Beschlusse vom 15 . Juni
acceptirte . Der Senat halte der Bürgerschaft nun in Bezug
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auf 8 12 zwei Gründe entgegen , zunächst : daß die Einführungs-
verordnnng des Handelsgesetzbuchs bereits publicirt sei. Das
sei allerdings wahr ; dir Herren würden sich aber aus der
früheren Debatte erinnern , unter welchen Verhältnissen und
zn welcher Zeit das geschah, nämlich : als die Commission der
Bürgerschaft in voller Berathung war , und er müsse sagen,
so bedenklich eo sei, daß man ein solches Gesetz gleich wieder
abändere , so könne er doch nicht zugeben , daß die Bürgerschaft
sich dadurch auf alle Fülle und vielleicht auf lange Zeit hin
die Hände binden lasse . Denn wem sei wohl die Tragweite
aller Paragraphen dieser Verordnung so klar und bewußt ge¬
wesen , daß er im Voraus sagen konnte : ich bin gefaßt auf
Alles , was daraus gefolgert werden kann , und wem sei die
Tragweite dieses Gesetzes so bewußt , daß er dies in Bezug
auf diejenigen der 911 W des Handelsgesetzbuchs sagen
könne , welche von der Einführungsvcrordnung nicht altcrirt
worden ? Es könne ja jeden Tag vorkommen , daß es noth¬
wendig erscheine, wegen einzelner Paragraphen noch Abände¬
rungen zn treffen.

Der Senat gehe auf die sachlichen Gründe der Bürger-
schaft nicht weiter ein . Er wolle aber darauf zurückkommen und
nehme im Allgemeinen auf die Gründe Bezug , welche in dem
Commissionsbcrichte in umfassender Motivirung niedergelegt
seien und wovon ein Theil von dem Vorredner , freilich in
negircnder Weise , bereits beleuchtet worden sei . Es handle
sich darum , daß der betreffende Paragraph des Handelsgesetz¬
buchs , welcher den früher schon allgemein geltenden Grundsatz,
daß die Schiffsfracht Zug um Zug bezahlt werden müsse,
enthalte , mit Rücksicht auf unsere eigenthümlichen Verhältnisse
eine Aenderung zn erfahren habe . Er müsse auf die Aeuße¬
rung des Vorredners : „ die ganze Welt müsse sich wundern,
wenn dieser Paragraph dcS Handelsgesetzbuchs nicht wie er
gefaßt sei, angenommen werde , die Welt würde sich über dieses
schreiende Uirrccht wundern "

, bemerken , daß dieses schreiende
Unrecht bereits seit einen: Jahrhundert , wenigstens seit 1834,
in welchen: Jahre , wie er glaube , die letzte Verordnung in
Bezug auf die Schiffsfrachten publicirt wurde , existier , und
wenn schon für den Schiffer Mißstände daraus '

erwuchsen,
so seien diese doch nie so schreiend gewesen , wie aus den Mo-
tivirnngen des Herrn Vorredners hervorzugehen scheine. Die
Commission mußte allerdings — - um die Worte des Vor¬
redners zn gebrauchen — in Betreff dieses Paragraphen des
Handelsgesetzbuchs eine Ucbersctzung ins Bremische vornehmen,
aber er möchte — nn : dieses Bild weiter fortzusetzen — hin¬
zufügen : eine Ucbersetznng in den Bremischen Dialcct . Es
mußten unsere Verhältnisse dabei berücksichtigt werden und so
sehr man auch das abstracte Recht in die Wirklichkeit über¬

gehen lassen wolle , so würde doch die rechtliche Abstractivn
oder die rechtliche Theorie , welche er immer , auch in : Com-

missiousbericht so viel wie möglich anerkannt habe , nicht soweit
gehen können , daß darunter die Zweckmäßigkeit und das Wohl
des Handels leide.

Die Behörde für Handel und Schifffahrt mit dem Gut¬
achten der Handelskammer und jetzt auch der Senat seien
dafür , daß anstatt der im Commissionsbericht vorgeschlagenen
Bestimmung das Dcpositionövcrfahren eingeführt werde . Die

Commission habe vorgeschlagen , es im Wesentlichen beim Alten

zu lassen , setze jedoch einen äußersten Termin von 10 Tagen nach

Ablieferung der Ladung zur Bezahlung der Fracht fest . Er
wolle sich erlauben , das Dcpositionsvcrfahren und den Ver¬
fallstermin etwas näher zu beleuchten . Das DepositionS-
vcrsahrcn habe , wenn es von: Schiffer benutzt werde , den
Zweck , ihn : eine vermehrte Sicherheit zu gewähren ; diese
Sicherheit sei aber ziemlich überflüssig , denn Redner sei der
Meinung , daß der Schiffer durch die Handfestcnordnmig voll¬
ständig gesichert sei. Im klebrigen wüßte er keinen Vortheil
für den Schiffer , der ihm durch die Deposition gewährt werde,
cS könnten dadurch nur Nachtheile entstehen . Man müsse sich
nur vergegenwärtigen , wie die Natur der Menschen und Ver¬
hältnisse sei . Könne man sich denken, daß ein kleiner Schiffs-
capitün den: großen Ladnugscmpfängcr komme und die De¬
position des Frachtbctragcs im Voraus von ihm fordern
werde und daß ein großer Ladnngöempfüngcr nöthig haben
werde , dem Schiffer Deposition zu leisten ? Und was habe
der Schiffer von dieser großen Wohlthat , welche der Vorredner
ihn : zu Theil werden lassen wolle ? Wenn er die Deposition
verlange , so werde sie geleistet , wie , auf wessen Kosten und
bei wem ? wisse er nicht . Da liege eben der Cardinalpnnkt:
der L -chiffer habe keinen Nutzen bei der ganze, : Sache , ihn:
werde damit keine höhere Sicherheitsleistung gewährt , und
was könne ihm für ein Vortheil daraus erwachsen ? Es könne
im Gegentheil der Fall eintrete, !, daß ein LadnngScmpfängcr
sage : du hast jetzt deinen Willen bekommen , nun kannst du
warten , bis Alles in Ordnung ist, die Fracht ist dcponirt . Es
entstehe sonnt für den Schiffer betreffs Liquidation seiner Fracht¬
forderung , was doch der Kern der ganzen Sache sei , eher
Nachtheil als Vortheil ; dagegen werde er durch den Verfalls¬
termin viel reeller geschützt und deswegen sei ihn : mehr damit
gedient . Denn wenn die Frachtzahl,mg durch clemcntarischc
Ereignisse oder auf sonstige ungebührliche W .ise verzögert werde,
dann habe er doch einen Termin , mit dem er verlangen könne,
daß die Fracht dann bezahlt werde . Der Verfallstermin sei
nur gegen bestehende Mißbrünchc gerichtet , die in der Praxis
vorkommen könnten . Es werde damit bewirkt , daß 10 Tage
nachdem das letzte Gut verladen , die betreffende Manipulation
stattgefunden haben mußte . Der Schiffer könne nach den: Entwurf
nicht für Verzögerungen , welche durch Eisgang oder niedriges
Wasser entstehen , verantwortlich gemacht werden . Es heiße in:
Entwürfe selbst : die Hcranfbcfördcrniig der Güter geschieht auf
Kosten und Gefahr der LadnngScmpfängcr . Wenn z . B.
eine Ladung Güter in Brcmerhavcn in einem Llohdschlcpp-
kahn verladen würde und dieser sänke auf der Weser , dann
wäre nach dem Entwurf , mit oder ohne Deposition dennoch
die Fracht im Ganzen von den: Schiffer verdient und der
Empfänger müßte sie bezahlen , während wenn der Kahn an¬
käme , man über Kleinigkeiten mit dem Schiffer mäkeln und
ihn hinhalten wolle , und vielleicht für solche Vorkommnisse,
z . B . während der Lichtcrfahrt , für welche den Schiffer gar
keine Verantwortlichkeit treffe . Der Verfallstermin bewege
sich, das werde Niemand bestreuten, innerhalb der bestehenden
Verhältnisse . Wenn z . B . anS Rücksichten der Conjnnetnrcn
oder aus andern Veranlassungen , die der Markt biete , die
Waare in Brcmerhavcn in den Kähnen liegen bleibe oder es
komme vor , daß Jemand , wenn die Waare hier an der Stadt
liege, sein Quantum nicht von der Schlachte habe bekommen
können , indem vielleicht ein Collo aus Versehen anderSwo-

60*
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hin geschleppt worden , so solle eben gegen solche Verzögerungen
der Schiffer geschlitzt werden , und dornn sei ihm mehr ge¬
legen , als nn der Dcposition , von welcher er selten einen
Gebrauch machen werde und könne . Die Dcposition aber
schaffe die bcregtcn Mißbrauche nicht ab , sondern sie füge
neue hinzu , indem damit ein durchaus nnmotivirteS AuSnahmc-
verfcchren geschaffen werde . Kein LadungScmpsängcr wisse im
Voraus , ob und unter welchen Umständen ein Schiffer ver¬
langen werde , das; die Fracht vorher deponirt werde . Das
Depositionsverfnhren und der Mangel eines LcrsalltcrminS
würden aber die einzige reelle Wohlthat des Gesetzes für den
Schiffer , nämlich die Löschungsvorschriftcn , ganz illusorisch
machen . Der Entwurf schreibe vor : in so viel Zeit soll eut-
löscht werden . Das geschehe nun freilich ; aber wer könne
wissen , ob der Empfänger im Winlcr , wenn Eis in der Weser,
per Eisenbahn verlade ? ob er die Güter nicht vielleicht in
Kähne werfe und diese in Bremcrhavcn liegen lasse, falls die
Eonjunctur ober sonstige Umstände es ihm räthlich erscheinen
ließen . Ihm sei in dieser Beziehung ein Fall mitgetheilt,
der sich > jeden Tag wieder zutragen könne . Die Bremer
Bark „ Fideö " kam am 22 . Der . v . I . in Brenierhaveu au
und die Fracht wurde erst am 23 . Januar bezahlt . ES kam
nämlich Frost dazwischen , die Waare wurde aber nicht per
Eisenbahn Herausgeschafft , sondern mußte liegen bleiben , bis
die Weser wieder frei war , wodurch eine Verzögerung von
8 Wochen eintrat . Man sage nun , der Verfallstermin von
10 Tagen sei eine Wilikürmaßregcl . Das sei allerdings in
gewisser Beziehung wahr , aber es sei dies nur relativ . Man
lasse es damit ja beim Alten . Es sei gesagt : die Fracht ist
fällig nach der rechtlichen Uebernahme der Güter,
jedoch sp ätestens 10 Tage nachdem das letzte Gut gelöscht.
Man setze also dabei voraus , daß die Fracht gewöhnlich schon
vor dein 10 . Tage fällig werde . Er sei überzeugt , daß wenn
man dem Schiffer die Wahl lasse zwischen dem Verfallstermin
und der Deposikion , er immer den Verfallstermin der letzteren
vorziehen werde . Wir nehmen au , daß dieses Gesetz eine
Wohlthat für unsern Handel sein solle , und er selbst halte
es auch dafür . Vergegenwärtige man sich nun , von welcher
Seite gegen den Bestand des Gesetzes Gefahr kommen könne,
so sei die Antwort : nur von der Seite der Schiffer , wenn
diese mal nicht damit zufrieden seien und sagten : wir wollen
nicht darunter leiden , daß Bremen so und so viele Meilen
oberhalb Brcmcrhavcn liegt , wir wollen in Brcmerhavcn unser
Geld haben . Diesem Gesetz eine lange Zukunft zu sichern,
dieses könne nur dadurch geschehen , daß man den Schiffer
zufriedenstelle und in dieser Beziehung müsse man bedenken,
ob dem Schiffer nicht mehr daran gelegen sei, wenn er wisse,
daß er an einem bestimmten spätesten Termine sein Geld
fordern könne , als wenn man ihm die zweifelhafte Wohlthat
einer Dcposition gewähre . — Durch den Vorschlag des Herrn
Vorredners , der gewissermaßen auf den Gedanken des von
ihm mit unterzeichneten Antrags eingehe , indem er sage : die
Fracht ist drei Tage nachdem die Güter an der Stadt an¬
gekommen , zu bezahlen , werde alles illusorisch werden , was
man dem Schiffer versprochen habe . Mit diesem Vorschlage
bleiben alle Mißstände nach wie vor . Nun sei zur Befür¬
wortung der Deposikion gesagt : mau könnte eine Erleichte¬
rung eintreten lassen , man brauche nicht alles gerichtlich

auszuführen , man könnte die Gelder bei der Bremer Bank
und vielleicht ' kostenfrei dcpvnircn . Es möge das vielleicht
möglich sein , damit würden aber 'die Principalen Uebel-
stände nicht aufhören und die Bank zu einem Sbcrvor-
mnndschafts - Jnstitut für den Handel in Frachtsachen ge¬
macht werden , was er nicht für wünschenswcrth halten
könne . Sodann befürworte der Senat und der Vorredner,
man könne es zunächst mit der ursprünglichen Bestimmung
versuchen , und der Vorredner füge hinzu , wenn es nicht ginge,
könnte ja wieder auf das alte schreiende Unrecht zurückgegangen
werden . Dies gehe nach seiner (Redners ) Meinung nicht an.
Wenn man dieses Experiment mache und es könne nicht durch¬
geführt werden , dann könne man nicht wieder zurückgehen,
sondern dann würde es dahin kommen , was der Entwurf
und gewiß Alle verhindern wollen , daß nämlich der Schiffer
sage : ich will keine Dcposition und keinen Verfallstermin,
sondern verlange , daß mir die Fracht in Bremcrhaven aus¬
bezahlt wird oder ich will überhaupt nie wieder Connosscmcnte
nach Bremen oder nach der Weser ausstellen . Der Haupt-
schwcrpuuct des Handels sei Bremen und müsse cS bleiben,
zu welchem Zwecke er es für richtig halte , daß die Bürger-
schaft in Betreff des tz 12 bei ihrem früheren Beschlusse be¬
harre . Hinsichtlich der übrigen mehr unwesentlichen Puncte
sei sein Autrag mit dem Vorschlage des Vorredners couform,
daß darin dem Senate nachgegeben werde , obgleich er die in
der Senatsmittheilung dafür aufgestellten Motivirungcn nicht
zugeben könne . Das sei auch in dem von ihm mitnntcrzeich-
neteu Antrage ausgeführt , welchen er hiermit empfehle.

Herr Richter Noltenius: Er wolle zunächst mit we¬
nigen Worten aus die Sachlage hinweisen . Im Art . 615
des Handelsgesetzbuchs heiße es : „ Durch Annahme der Güter
wird - der Empfänger verpflichtet , nach Maßgabe des Fracht¬
vertrags oder des Connosscments , auf deren Grund die Ein-
pfangnahmc geschieht , die Fracht nebst allen Nebengcbühren,
sowie das etwaige Liegegeld zu bezahlen , die ausgelegten Zölle
und die übrigen Auslagen zu erstatten und die ihm sonst ob¬
liegenden Verpflichtungen zu

'
erfüllen . Der Verfrachter hat

die Güter gegen Zahlung der Fracht und gegen Erfüllung
der übrigen Verpflichnngcn des Empfängers auszuliefern .

" Dazu
enthalte das Einführnngsgcsetz , welches aus einer sehr genauen
Depntationsprüfung hervorgegangen sei , im tz 36 mit Rück¬
sicht darauf , daß bei uns das an sich nothwendige „ Zug um
Zug "

, welches jeder Bringer einer Waare verlangen könne,
seine Schwierigkeiten habe , folgende Bestimmungen : „Der
Frachtführer sowie der Verfrachter sind zur Auslieferung der
Frachtgüter verpflichtet , sobald der Empfänger die Fracht und
das dem Frachtführer oder Verfrachter nach dem Frachtver¬
träge , Frachtbriefe oder Connosscmcnle außerdem Gebührende
bei Gericht oder einer andern zur Annahme von Depositen
ermächtigten Behörde oder Anstalt deponirt hat . Nach Ab¬
lieferung der Güter ist der Frachtführer oder der Verfrachter
zur Erhebung der deponirtcn Summen gegen angemessene
Sicherheitsleistung berechtigt .

" Der jetzige Entwurf , welcher
eoenfalls aus sorgfältigen Berathungen hervorgegangen sei,
schließe sich diesen Bestimmungen vollständig an , die Com
mission der Bürgerschaft dagegen habe einen andern von dem
Handelsgesetzbuche und . dem Einführungsgcsctze abweichenden
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Vorschlag gemacht . Diesen Vorschlag könne er nicht für gut
halten . Er bemerke zunächst etwas über die Entstehungs¬
geschichte desselben, wie sie ihm durch ein Mitglied der Com¬
mission , den jetzigen Herrn Senator Pfeiffer , kund geworden
sei, welcher auch ursprünglich nicht für diesen Vorschlag war.
Es standen sich drei verschiedene Ansichten gegenüber . Die
eine beharrtc bei dem alten Recht , die andere stand ganz auf
dem Handelsgesetzbuch und dem transitorischcn Gesetze , die
dritte war vermittelnd . Die beiden letzten einigten sich gegen¬
über der ersten zu dem vorliegenden Vorschlage . Dieser
scheine ihm schon nach seiner Fassung mißlich . Es heiße:
„ Die Fracht ist fällig sofort nach der rechtlichen Uebernahme
der Güter , jedoch spätestens am zehnten Tage nach demje¬
nigen , an welchem die letzten Güter für den betreffenden
Ladnngsempfänger gelöscht sind .

" Das solle so viel heißen:
als wenn 10 Tage vorbei sind , hilft kein Maulspitzen mehr,
es muß bezahlt - werden . Es sei dies aber bedenklich und
mißlich aus der Fassung herauszulesen ; angenommen aber , die
Gerichte würden auf Grund der Diskussion in der Bürger-
schaft die Bestimmung in diesem Sinne anwenden , so habe
doch der Satz , daß wenn ein gewisser Termin abgelaufen,
rechtlich zu präsnmircn sei , es seien keine Einwendungen zu
machen , in rechtlicher Beziehung etwas höchst Bedenkliches.
Diejenigen Fälle , wo die Annahme zutreffe , machen keinen
Lärm , sie führen auch nicht zu einer gerichtlichen Entschei¬
dung , allein die Härte , welche sich bei der Bestimmung in
den Füllen herausstelle , wo wirklich der Betreffende nicht
habe prüfen tönneu und nun nicht mit Einwendungen weiter
gehört werde , es sei denn , daß er solche aus der Luft griffe
und einen Proceß ansinge , sei viel schlimmer , als die Be¬
quemlichkeit , welche in den hundert Füllen liege , wo alles
ohne Lärm vorübergehe . Ferner halte er es für höchst be¬
denklich, in ein gesetzliches System , wie es das Handelsgesetz¬
buch, das Einführnngsgcsetz und der vorliegende Entwurf ent¬
halten , durch eine solche Bestimmung , wie sie die Bürgerschaft
durch Annahme des CommisfionsbcrichtS früher beliebt habe,
einen Qucrhicb

'
zu machen . Er gebe gern zu, daß die Dcpo-

sition unter Umständen etwas Mißliches haben könne , jedoch
theile er eines der geäußerten Bedenken nicht . Er glaube
nicht, daß wenn das Gesetz dem Schiffer

' das Recht gebe, die
Depositum zu verlangen , dann noch heut zu Tage ein Schiffer,
klein oder groß , einem kleinen ' oder großen Rhedcr gegenüber
sich gcnircn werde , von seinem durch das Gesetz ihm gege¬
benen Rechte Gebrauch zu machen . Auf dergleichen Rücksicht-
nchmcrci dürfe nicht geachtet werden , vielmehr müsse man
von einem unabhängigen Manne erwarten , daß er den Muth
haben werde , sein Recht auch einem mächtigen und großen
Rhedcr gegenüber zu vertreten . Die Herren haben allerlei
Mißlichkcitcn dcS DepositionSvcrfahrenS hervorgehoben . Er
glaube nicht , daß eS viel dazu kommen werde . Alle seien
darüber einig , daß den Mißbräuchcn von Seiten deS Rhcdcrs,
welcher den Schiffer hinhielt , das Schiff und den Kahn als
PackhäuS benutzte , abgeholfen werde . Da sei es doch das
Reichlichste , dein ordentlichen Laufe des Rechts zu folgen und
dem Schiffer zu geben , was ihm zukomme . Die Herren meinen
nun , daß wenn das Depositionöverfahrcn eingeführt wäre und
sich dann verschiedene Bedenken geltend machten , welche eine spä¬
tere Abänderung der Bestimmungen erheischte , solche Abän¬

derung nicht thunlich sei , wohl aber , so sagen sie , könne man
jetzt noch ändern . Er seinerseits halte aber eine Aenderung
jetzt für wenigstens eben so bedenklich. Nach wiederholten
sorgfältigen Prüfungen seien die verschiedenen Gesetze ange¬
nommen . In den betreffenden Deputationen waren alle Mei¬
nungen stark vertreten Jetzt von diesen Vorschlägen ohne
weitere Erfahrung abzugehen , halte er für mißlich ; haben

stvir aber erst eine Erfahrung hinter uns , dann werden wir
den Weg leichter finden , auf welchem wir den Mängeln,
welche sich herausgestellt haben , begegnen können . Es sei
u . A . noch bemerkt , daß der Schiffer auch ohne die Dcpo-
sition durch die Handfcstcnordnung vor Verlüsten gesichert sei.
Er erinnere sich* jcdoch eines Falles der Art bestimmt , wo
der Schiffer trotz dieses Gesetzes um feine Fracht gekommen
sei und ein solcher Fall sei , wie Herr Syndicus v . Lcngcrtc
mit Recht bemerke, schlimmer , als die vielen Fälle , in denen
eS gut gegangen sei . Mit Recht werde gesagt und darüber
seien Alle einig , daß darnach zu streben sei , daß die Stadt
Bremen der Bestimmungsort für die nach der Weser gehenden
Waaren und Schiffe bleibe . Zur Aufrcchthültnng dieses
Zustandes diene seiner Ueberzeugung nach weit mehr das
Gesetz, wie es in dein ursprünglichen Entwürfe enthalten , als
dieser sonderbare Entwurf der Commission . Er müsse sich
daher für ersteren erklären . — Die Sache werde etwas
trocken ; man erlaube ihm daher ein Blümchen am Wege zu
pflücken und einen kleinen Exenrs zu machen . Er habe soeben
gesagt , Brcmcn solle der Bestimmungsort bleiben ; neuerdings
habe er nun sonderbarer Weise bemerkt , daß mau häufig jetzt
den Ort Brcmcrhaven mit einem F schreibe, indem man da¬
durch eine große Vcrbcsscrnng der Sprache herbeizuführen
glaube . Er müsse aber sagen : es ist geradezu eine Verbesserung
durch Johann Balthorn . Der Name Bremcrhaveu sei nicht
Hafen von Brcmcn , englisch port ok Urenmu , sondern es sei
der Name eines Orts , bei welchem verschiedene Hafcnanstaltcu
seien , die Brcmcn angelegt habe . Der Gründer Brcmcr-
havcnS habe mit gutem Vorbedacht nach einer sorgfältigen
Prüfung den Namen Lrcmerhavcn mit einem V erfunden,
um zu verhindern , daß mit dein Eonnosscmcntc port ot '

Ureumu,
stört ckv Uröum , die Leute ohne Weiteres sich nach Bremcr-
havcn begeben . Wenn das Eonnossemcnt auf st »rt ok

' Orameu
kante , so müsse der Betreffende sich nach Brcmcn begeben.
Der Gründer Brcmcrhavens habe auch gewußt , daß Hafcu
mit einem F geschrieben werde ; derselbe habe gemeint : wir
wollen zu erkennen geben , daß Bremen einen Hafen hat und
wollen den altcrthümlichcn Ausdruck Brcmcrhaven wühlen.
Auf diese Weise treffe man zwei Fliegen mit einem Schlage.
Die Herren werden selbst finden , wie dies mit diesem Gesetz¬
entwürfe zusammenhänge und hoffentlich diene die Bemerkung
dazu , daß der Ort Brcmcrhaven nicht als ein bloßes Loch,
in welchem Schiffe liegen , sondern als ein Ort angesehen werde
und Brcmcn nach wie vor als Bestimmungsort der Güter gelte.

Herr Ruht er: In Betreff des vorliegenden Gesetz¬
entwurfs theile er die vom Vorredner geäußerten Ansichten.
Alle seien darin einverstanden , daß schreiende Ucbelständc zu
beseitigen seien . Die Verbesserung dieser Ucbclstündc sei da¬
durch dringender geworden , daß die Verhältnisse nach Anlage
der Gccstebahn sich wesentlich verändert haben . Der Wunsch,
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nach wie vor Bremen als Bestimmungsort der Waare auf¬
recht zu erhalten , habe zu dem Vorschlage des Dcpositions-
vcrfahrcns geführt . Herr Lülmann habe nun geäußert , daß
das Dcpositionsverfahrcn eigentlich dem Schiffer keinen Vor¬
theil gewähre . Diese Ansicht theile er nicht . Das Recht und
das Interesse der Empfänger der Güter erheische allerdings,
baß die Zahlung erst nach der rechtlichen Uebernahme der
Güter mw nachdem der Empfänger sich habe überzeugen können,,
daß die Waare ordnungsmäßig geliefert, erfolge , und zwar
solle die Uebernahme nur in Bremen geschehen können . Wenn
nun aber , ehe die Waare nach Bremen gelange, Zeit vergehe
und mithin das „Zug um Zug" nicht durchgeführt werden
könne , so müsse der Schiffer rechtlich siehet gestellt werden
und dies geschehe, sofern er es verlange , durch die Dcposi-
tiou . In den meisten Fällen werde, seiner Ansicht nach, die
Dcposition nicht eintreten . Unleugbar biete dieselbe dem
Schiffer große Vortheile . Angenommen, daß die Waare nach
der Löschung aus dem Seeschiffe unterwegs bei Frost Monate
lang liegen bliebe , so würde der Schiffer dadurch, daß er die
Dcposition verlange , sich in den Besitz des größten Theiles
des Frachtgeldes setzen könne und also nicht bis zum Früh¬
ling zu warten brauchen, denn der Entwurf sage : „ auch
in diesem Falle ist der Schiffer , beziehungsweise der Ver¬
frachter zur Erhebung der deponirtcn Summen gegen an¬
gemessene Sicherheitsleistung berechtigt. " Das heiße so viel,
daß der Schiffer nur für den möglichen Regreß des Waaren-
cmpsängcrs in Betreff schlechter Lieferung der Waare in An¬
spruch genommen werde und im klebrigen den Rest erheben
könne . Dadurch werde der jetzige Zustand wesentlich geän¬
dert , indem die Sicherstcllung nur für den Bruchthcil des
Frachtbctrags , welcher etwa von dem Empfänger wegen
schlechter Lieferung beansprucht werden könne verlangt werde.
Da nun der Empfänger die Waare schon in Bremerhaven
durch Küper oder Spediteur wenigstens oberflächlich
habe besichtigen können , so wisse er schon, bis zu welchem Be¬
trage er die Sichcrstellung beanspruchen könne . Es sei also
nicht zu bcstrciten, daß das DepositionSverfahrcn dem Schiffer
rechtlich bedeutende Vortheile biete und dürfen wir mithin
nicht darauf verzichten . Herr Lülmann walle nun in seinem
Antrage dem Lchisfer dadurch gerecht werden , daß er sage:
,„ 10 Tage nach der Löschung des Nestes der Waare solle die
Fracht unter allen Umstünden fällig sein .

" Der Vorredner
habe bereits ausgeführt, wie mißlich diese Bestimmung wäre,
wie sie den Empfänger in die Lage versetzen könnte , für eine
unvollständig und schlecht gelieferte Waare ohne im Besitze
derselben zu sciu , die Fracht zahlen zu müssen . Mit der An¬
nahme dieses Satzes würde man muh Bremen alö Bestim¬
mungsort aufgeben, denn wenn man für eine nach Bremen
bestimmte Waare die Fracht unter Umständen schon ehe die
Waare in Bremen sei , bezahlen müsse , so sei eben Bremen
nicht der Bestimmungsort . Er sei auch der Meinung , daß
man dahin trachten müsse , durch ein Gesetz den Schiffer gegen
eine chicanöse Verzögerung der Frachtzahlung zu schützen.
Dies werde durch den Zusatzantrag des Herrn Syndicus
v . Lcngcrke erreicht. Durch diesen werde beiden Theilen ihr
Recht. Der Kaufmann müsse sich anstrengen (wenn es auch
unter Umstünden schwierig sein möge ) innerhalb drei Tagen nach
Ankunft an der Stadt die Waare in seinem Packhansc zu besehen

und so finde auch der Schiffer durch einen solchen bestimmten
Termin hinreichendenSchutz. Man wende nun ein , daß z . B . bei
ungünstigen Conjuuctnrcn , wenn cS sich um eine Ladung von
Reis oder dergleichen handle-

, der Empfänger die Waare im
Kahn liegen lassen und so die Frachtzahlnng verzögern könnte.
Da trete aber eben das Depositionsverfahrcn ein . Der
Empfänger habe dann kein Interesse an der Verzögerung der
Frachtzahlung mehr, er werde das Geld doch durch die Dcpo¬
sition los . Er empfehle daher, den Vorschlag dcö Entwurfs
mit dem Zusatz des Herrn Syndicus v . Lengcrkc anzunehmen,
und mache darauf aufmerksam , daß die Bürgerschaft sich
jedenfalls zu etwas Bestimmtem entschließen müsse , denn sonst
würde man in einen anarchischen Zustand .gerathen und die
Richter in die Lage versetzen , daß sie nicht wüßten , nach
welchen Bestimmungen sie in streitigen Fällen zu entscheiden
hätten , ob nach den alten noch nicht aufgehobenen Verord¬
nungen , oder nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuchs.

Herr Wcyland beantragte
Schluß der Debatte.

Sollte die Debatte noch weiter fortgesetzt werden, so wünsche
er , daß die Freunde des ursprünglichen Entwurfs noch etwas
näher auseinandersetzten , worin die großen Vortheile liegen,
daß die Fracht hier in der Stadt Bremen bezahlt werde.

Herr Dr . H . H . M cier stellte folgenden Ncrbcsserungs-
antrag:

Zu tz 10 erachtet die Bürgerschaft dj§ Anführung
des tz 4 deshalb für " erforderlich , weil die Bestim¬
mungen dieses tz 10 auch in dem Falle zur Anwen¬
dung kommen müssen , wo Bremen nach ß 4 als

. . Wohnort sämmtlicher Ladungsempfüngcr als Bestim¬
mungsort gilt , dagegen der Schiffer nach tz 4 einen
andern Ort als Löschplatz gewählt hat.

Herr Lülmann war aus dem von Herrn Wehland
angeführten Grunde gegen den Schluß . Er müsse erklären,
daß er in seinem Vortrage selbst diese und jene Gründe über¬
sehen habe. Er bitte daher, die Debatte fortzusetzen , damit Herr
Weyland unterrichtet werde , wärmn man Bremen als Be¬
stimmungsort conscrvircn wolle.

Herr Ioh . Höpkcn erklärte sich ebenfalls gegen den
Schluß , besonders weil zwei Mituntcrzeichner des Antrags
noch gar nicht zu Wort gekommen.

Herr Backhaus war auch gegen den Schluß, zumal
über den Antrag des Senats, welchen Herr Syndicus v . Len-
gerke in seinen Antrag aufgenommen , seines Wissens noch
nichts

'
gesagt worden sei. Es sei außerordentlich bedenklich,

wenn die Bürgerschaft es in einer solchen Frage dem Senat
in: Einverständnisse mit der Handelskammer überlasse, das un¬
glückselige DcpositionSvcrfahren zu regeln . Er sei zwar nicht der
Ansicht , daß stricte nach den Borschlägen der Commission ver¬
fahren werden müsse , halte jedoch die Sache noch nicht genü¬
gend aufgeklärt , und sollte Schluß beliebt werden, so möchte er
bitten , eine neue Commissiönsbcrathnng eintreten zu lassen.

Der Schluß wurde abgelehnt.
Hcrr Drünert: Alle Parteien seien darüber einig , daß

die seitherigen Zustände unhaltbar gewordenz alle seien auch
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darüber einig , daß Bremen als BcstimmmigSort der Waare

und als der Platz erhalten bleiben müsse , wo der Schiffer
mit dein Empfänger zu verhandeln habe , wo die Liquidation
der Frachtgelder erfolgen solle . Sie seien nur über die Mitttel

und Wege , wie dieses am zweckmäßigsten zn machen , uneinig.
Er ' sei nun im Gegensatz zn dem Vorredner der Mcinnng,

daß das Depositionsvcrfahren diesem Wunsche dircct ins Ge¬

sicht schlage . Dies Verfahren werde von großem Nachtheil

dafür sein , Bremen als Bestimmungsort behalten zu können.

Unter dem alten System kam es häufig vor , daß die Con-

nossementc nach Brake ausgestellt wurden , weil den Schiffern
das chikanöse Verfahren der Frachtregnlirnng hicselbst bekannt

war . Die Kohlcnladnngcn von England werden nie anders

als nach Brake bestimmt , weshalb die Frachtregnlirnng und

Empfangnahme in Brake erfolgen müsse . Das Depositions-

verfahrcn werde die Ladnngscmpfängcr veranlassen , Bremen

als Bestimmungsort zu meiden . Nach dem Handelsgesetzbuch
sei die Fracht Zug um Zug zn bezahlen ; hier werde nun das

Depositionsvcrfahren vorgeschlagen , es solle also die Fracht

vorher dcponirt werden, - bei werthvollen Frachtladnngen werde

es aber den Empfängern auf eine 8 - oder 14tngigcHinaus-

schicbnng der Zahlung ^ wohl ankommen und es werde daher
dem Ladnngscmpfängcr lieber sein, in Bremcrhavcn Zug nur

Zug zu bezahlen , als hier zu dcpouiren . Das Geschäft werde sich

also nach Brcmerhavcn ziehen und das Depositionsvcrfahren
damit dem Bestreben , Bremen als Bestimmungsort zu behalten,

gerade entgegenarbeiten . Ein jedes Gesetz solle seiner Meinung nach
den Bcdürfmssen des practischen Lebens entnommen und den

Bedürfnissen desselben gerecht werden . Wenn man aber von

dem practischen Leben verlange , daß cS sich nach einer aus

der Luft gegriffenen Theorie in ganz neue Bahnen hinein-

begcben solle, so werde das Gesetz entweder ein todter Buch¬

stabe oder ein direkter Schaden . Das Günstigste , was die

Befürworter des DcpositionsvcrfahrenS vorgebracht , sei , daß
es in seltenen Fällen zur Anwendung kommen werde . Wenn

sie das aber voraussehen , so thue man am vernünftigsten,
man denke gar nicht daran . Der Vorschlag der Commission
werde dem Bedürfnisse beider Theile gerecht . Der Schiffer

bedürfe einer prompten Liquidation seiner Frachtgelder , er be¬

dürfe keiner Deposition , denn damit könne er doch noch Mo¬

nate lang hingezögert werden durch Naturereignisse oder die

Chikane des Empfängers . Der Empfänger bedürfe anderer¬

seits einer schonenden Behandlung in Bezug auf die Ansprüche,

welche an ihn wegen der Zahlung gestellt würden . Denn es

sei ein Unterschied , ob man vorher bezahlen solle oder Zug
um Zug . Daß dieser Fälligkeitstermin dem „ Zug um Zug"
des Handelsgesetzbuchs nicht entspreche , werde von Allen ein¬

geräumt , ebensowenig entspreche aber das Depositionsvcrfahren

demselben . Jener sei eine Ucbcrsetznng ins Bremische , welche er

aber für zweckmäßiger halte , als die Deposition . Was den

Wunsch des Senats angehe , es vorläufig zu versuchen , so

müsse er gegen einen solchen vorläufigen Versuch warnen.

Wenn man nachher finde , daß sich der Versuch nicht bewähre —

und er sei der festen Ueberzeugung , daß er sich nicht bewähre —

dann lasse sich keine passende Maßregel für den Empfänger-

mehr finden , cS müsse dann der Bestimmungsort Bremen,

wenn nicht ganz , so doch theilweisc aufgegeben werden , die Em-

Pfangnahmc der Güter werde dann nach Bremcrhavcn verlegt

werden müssen und man könnte höchstens die Liquidation dcr

Frachtgcldcr hier behalten . Die Befngniß dem Senat ein¬

zuräumen , das Gesetz in Verbindung mit der Handelskammer
abändern zu können , sei das Gefährlichste , was man thun
könne, denn es werde damit von vornherein der Bürgerschaft
die Befngniß abgeschnitten , Gesetze mit zu berathen.

Herr Joh . Höpkcn; Daß die Schiffer in einer be¬

stimmten Zeit löschen müssen , stehe im Gesetz . 10 Tage,

nachdem das letzte Gut anö dem Schiffe gelöscht und natürlich
ein guter Empfangschein ausgestellt sei , habe jeder Eigner-

seine Waaren im Besitz , denn bei Eisgang werde » dieselben

per Bahn nach "Bremen hcranfbcfördcrt . Der Empfänger-

habe also kein Risico dabei , wenn ein lOtägiger Termin fest¬

gestellt werde , dem Schiffer werde aber damit eine außer¬

ordentliche Erleichterung gewährt ; denn wie es jetzt sei, müsse,
wenn Hindernisse sich der Hcranfbcförderung per Wasser ent¬

gegenstellten , die Waare in Bremcrhavcn liegen bleiben und

man bezahle die Fracht , wenn man die Güter habe . Das

Dcpositionövcrfahren sei das gefährlichste Experiment , was

man seiner Meinung nach machen könne . Bremens Handel

sei groß geworden bei den Einrichtungen , welche von Allen

getadelt wurden , indem der Schiffer warten müsse . Das

komme aber daher , daß nach Bremen die Fracht billiger sei,
als nach vielen andern Plätzen , Dieselbe sei z. B . von New-

Orlcans nach Brennen nur Vg Cent per Pfund billiger als

nach Amsterdam , .Antwerpen n . s . w . , Chartcparticen würden

abgeschlossen , worin die Fracht nach Bremen 6 Schilt , billiger

sei als nach andern Häfen der Nordsee . Deshalb kommen

die Schiffer nach Bremen trotz unserer schlechten Einrichtungen.

Für Sichcrstcllung der Bezahlung der Fracht an den Schisfer

existiren zwei Gesetze, eines derselben sei die Handfcstcnordnung,
und solange er denken könne , sei noch keinem Schiffer ein

Verlust entstanden . Die Einfuhr von Reis sei bereits auf
80 Milk . Pfund Per Jahr angewachsen und dieselbe werde in

diesem Jahre wahrscheinlich noch mehr betragen , denn in einen:

Monate seien 9 Mill , Pfund über Bremen verladen . Alle

14 Tage komme vielleicht ein Schiff anö Ostindien an , ein

Kaufmann werde plötzlich überrascht und solle nun auf einmal

die Fracht dcpouiren . Manchem sei dies vielleicht nicht sogleich

möglich , der Schiffer aber verlange , da das Gesetz -hm die¬

selbe gewähre , die Deposition der Fracht . Bei den fremden

Schiffern werde dies gewiß das Erste sein . Die Folge werde

sein , daß sich das große Neisgeschüft , von dem außer den

Importeuren und Müllern 80 Kaufleute , welche jeder 1 Mill.

Reis verschicken, leben , sich von Bremen wegziehe . Und dies

solle blos geschehen , weil im Handelsgesetzbuch ein solches

Verfahren vorgeschrieben sei . Die Commission habe diesen

Gegenstand ausführlich berathen . Er wolle nun noch darauf

zurückkommen , unter welchen Verhältnissen der Senat daö

EinsührnngSgcsetz zum Handelsgesetzbuch publicirt habe . Am

10 . März kam das vorliegende Gesetz an die Bürgerschaft
und diese setzte eine Commission znr Berathung desselben nieder.

Während die Commission nun in vielen Sitzungen berieth,
wurde am 4 . Mai in der Bürgerschaft der Antrag gestellt,
den Senat aufzufordern , das Handelsgesetzbuch und mehre
andere Gesetzentwürfe zn pnblicircn . Er habe damals nicht
daran gedacht , daß das Einführungsgcsctz Bestimmungen cnt --
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halten könne, über welche die Commission noch berieth . Trotz¬
dem nun aber die Commission über eben solche Bestimmungen
Berathungen hielt , wurde das Handelsgesetzbuch mit der Ein-
führungsvcrordnnng publicirt . Er habe noch immer nicht
geglaubt , daß das , was der Senat publicirt habe , Gesetz sei,
bis er sich denn heute Morgen davon überzeugt . Er habe
nicht geglaubt , daß es möglich sei , daß ein Gegenstand,
worüber eine Commission der Bürgerschaft berathe , ihr vorweg¬
genommen und publicirt werden könne und er sei überzeugt,
daß , wie die Commission davon nichts gewußt habe , auch
andere Mitglieder der -Bürgerschaft dies nicht gewußt hätten.
Nun sage der Senat : das Handelsgesetzbuch ist publicirt und
wird nicht geändert werden . Wäre er Jurist , so würde er
fragen : ist es denn unter diesen Verhältnissen wirklich ein
gültiges Gesetz ? Wenn nun der Senat sage , er wolle mit
der Handelskammer berathen , so. könne er das nicht billigen,
denn Gesetzgeber seien Senat und ^Bürgerschaft.

Herr Gildcmeister: Auf die Bemerkung des Herrn
Shud . v . Lcngerke ; welcher die Klagen der Schiffer dadurch
zu beschwichtigen glaube , daß er ihnen eine Dcponirung der
Fracht gewähren wolle , müsse er bemerken , daß er glaube , daß
vielmehr den meisten , namentlich mittleren Schiffern , wo
er einigermaßen aus der Erfahrung reden könne , daran
liegen werde , die Fracht schnell geregelt zu haben , um wieder
wegzukommen . Er könne mehr wie 100 Fälle anführen,
wo den Leuten angeboten sei, sie könnten die Fracht bis auf
die letzten 00 in Empfang nehmen , welche bis zur Rege¬
lung der Sache zurückbehalten werden sockten ; es liege ihnen
aber mehr daran , schnell wieder fortzukommen.

Herr Dr . H . H . Meier: Der tz 10 bestimme , daß in
gewissen Füllen die Gefahr und Kosten des Transports vom
Löschplatz nach dem Bestimmungsorte auf Kosten des Ladnngs-
empfüngers statt wie bisher auf Kosten des Schiffers kommen
sollten . Der tz 4 enthalte nun einen Fall , der in Z 10 nicht
mit eingeschlossen sei , wo nämlich der Löschnngs - und der
Bestimmungsort ebenfalls auSciuanderliegcn und daher auch der
tz 10 in Anwendung kommen müßte . Dieser Fall sei am
Schlüsse des Z 4 aufgeführt,

' wo bestimmt werde , daß wenn
sämmtliche Ladnngsempfängcr in der Stadt Bremen wohnen,
dieses als Bestimmungsort anzusehen sei , wenn auch der
Schiffer einen andern Ört als Löschungsplatz nehme . Dieser
Fall müsse wie die übrigen behandelt werden , er würde aber
nach der Fassung des tz 10 ausgeschlossen , weil daselbst alle
Fälle namhaft gemacht seien . Aus diesem Grunde habe sich
denn auch die Commission bewogen gefunden , zu dem tz 10
das Amendemcnt ;n stellen , daß es heißen möge : „ oder in
Gcmäßheit der Bestimmungen der tztz 4 oder 0 " statt blos
tz 5 . Er glaube , daß die Bürgerschaft vollkommen . Grund
habe , auf ihrem früheren Antrag zn beharren und erlaube
er sich aher , diesen setzt als Amendcment zu stellen . In der
Hauptsache sei er sitz: den Gesetzentwurf und zwar aus dem
Grunde , daß sich für die eine wie für die andere Ansicht ge¬
wichtige Gründe anführen lassen und daß es hier einer Frage
gelte , welche schließlich nur onrch die praktische Erfahrung,
nicht nach bloßen Theorien entschieden werden könne . Er
glaube , daß man es zunächst mit dem Entwürfe versuchen
könne , wcil nn regelmäßigen Fällen derselbe seines Erachtens

die Sache erledigen werde , während nach dem Vorschlage der
Commission zuweilen Prozesse nothwendig werden könnten.
Der regelmäßige Fall werde der sein , daß das Frachtgut ab¬
geliefert werde ohne Deposition . Es könne jedoch nach der
Bestimmung des K 12 der Schiffer die Dcponirung der Fracht
verlangen , falls er glauben sollte , däß der Empfänger ein
Interesse daran habe , die Frachtzahlung zu verzögern . Nach
dem Vorschlage der Commission würde der Empfänger ver¬
pflichtet sein , am 10 . Tage nach der rechtlichen Uebernahme
der Güter zu bezahlen . Seien die Güter bis zu diesem Tage
nicht angelangt und der Empfänger habe ein Interesse dabei,
so könne er die Zahlung einfach verweigern und den Schiffer
hier solange zurückhalten , bis die etwa anhängig gemachte
Klage entschieden sei. Er glaube daher , daß der Vorschlag
des Entwurfs vorzuziehen sei.

Herr Hcye: Die Sache erscheine ihm als so wichtig,
daß er noch auf einige Bemerkungen , die gemacht worden,
etwas erwiedern müsse . Wir dürfen nicht glauben , daß wir
als Bremer in fremden Ländern unter fremden Flaggen einen
besonders guten Namen haben . Er habe lange im Auslande
gelebt und viele Capitäne gesprochen , welche Bremerhaven
besucht hatten . Von diesen habe er manchmal die Äußerung
gehört : nach Bremerhaven gehen wir nie wieder hin . Auf
die Frage weshalb ? antworteten sie : es dauert bei schlechter
Jahreszeit manchmal 2 — 3 Monate , ehe wir unsere Fracht
bekommen . Es haben allerdings -Schiffer mitunter den ganzen
Winter in Bremerhaven gelegen und erst im Frühjahr , wenn
die Weser wieder fahrbar , nahm der Empfänger die Waare
gnädigst an und liezahlte die sauer verdiente Fracht . Gerade
die Deposition sei eS nun aber , welche dem Schiffer Nachtheil
bringen und ihn mehr und mehr veranlassen werde , eine
Chartepartie nach dem port ok Uranien zu vermeiden . Der
Schiffer müsse nun erst seine halben Kosten an Deposiiion
zahlen , diese halben Kosten können,IV 2 bis 2 pCt . sein,
2 pCt . sei der gerichtliche Satz . Diese gebe ihm allerdings
Sicherheit dafür , daß er sein Geld demnächst bekomme . Da¬
gegen habe der Schiffer nach wie vor die Chance , daß wenn
der Fluß zufriere , er eben so wie früher , noch 2— 3 Monate
warten müsse , ehe er seine Fracht bekomme . Ein solcher
ungerechter Zustand werde auch bei der Deposition fortbe¬
stehen . Der von ihm vorgeschlagene Verfallstermin enthalte
dagegen eine gerechte billige Frist , dieselbe gebe dem Schiffer
Zeit , die Waare zu entlöschen , der Empfänger könne die
Waare per Fluß oder Bahn nach Bremen hcranfnehmen , sie
untersuchen und ordnen . Gegen die Frist von 10 Tagen
werde Niemand etwas einwenden , der Schiffer werde vielleicht
sagen : es dauert hier länger als anderwärts , allein erwerbe
wieder gern nach Bremen fahren und dieser Hafen werde
bei den Schiffern wieder populär werden . Er habe allen
Respect vor den rechtlichen Auseinandersetzungen des Herrn
Shnd . v . Lcngerkc , allein in unsrem Handclslcben kommen
selten klagbare Sachen vor und wir kommen auch ahne so
stricke Gesetze durch , der Schutz aber , welcher dem Schiffer
durch die Handfestcnordnnng gewährt werde , sei nicht weg¬
zuwerfen und sei vollkommen sicher . Das DcpositionSvcr-
fahrcn möge in der Theorie , gut sein , in der Praxis werde
es sich aber nicht bewähren . Er empfehle den Verfallstermin
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welchen er nüt den andern Herren vorgeschlagen habe nnd
wodurch die Sache gewiß am besten geordnet werde.

Herr Richter NolteninS: Die Herren Heyc und
Höpkcn haben mit großer Energie die Nachtheile des Dcpo-
sitionsverfahrcn hervorgehoben . Darnach könnte es scheinen,
als ob das Deponiern etwas neues wäre , während in dem
jetzigen Rcchtssystem ein Jeder , welcher gegen Zahlung etwas
zu verlangen habe , unter Umständen zur Depositen schreiten
könne , weil er Einwendungen gewisser Art abwenden wolle.
Wenn Herr Höpkcn sage , es sei schlimm , die Fracht für
Ladungen , welche an ihn abgeladen werden, . deponiern zu
müssen . Noch schlimmer sei es aber gewiß , wenn er gleich
die Fracht zahlen müßte , denn darüber werde Niemand zweifeln,
daß der Empfänger die Fracht der Ladung welche au ihn
abgeladen werde , zahlen müsse, es wäre denn , daß er das
Schiff als PackhauS gebrauchen wollte , was Herr Höpkcn
gewiß nicht thun werde . Man spreche von Theorien , die aus
der Luft gegriffen würden ; es handle sich hier aber einfach
um die Anwendung des Rechts , welches wir haben , auf be¬
stimmte Fälle . Man sage , man solle bei dem Bisherigen
nur bleiben , cS würde nur eine Probe gemacht mit der De-
position . Dem sei nicht so , alle seien vielmehr darüber ein¬
verstanden , daß das Bisherige unhaltbar sei. Herr Höpken
habe mit großer Energie hervorgehoben , es wäre sonderbar,
daß am 16 . März die Commission niedergesetzt und am
4 . Mai das Einsührungsgcsctz publicirt worden sei . Hin¬
sichtlich des Depositionsvcrfahrens war man aber vor Nieder-
setzung der Commission der Bürgerschaft mit Rücksicht aus
das Einführnngsgcsetz völlig einig . Zwar wurden auch bei
den Berathungen über das Einführnngsgcsetz Bedenken gegen
eine Depositen sehr nachdrücklich zur Sprache gebracht , doch
habe die Rcvisionsdeputation und nachher die Bürgerschaft
kein Bedenken dabei gefunden , den tz 35 des Cinführnngs-
gesetzcs anzunehmen . Die Herren treten sich auch in ihren
Ansichten in eigenthümlicher Weise entgegen . So meine Herr
Hche , die Fracht müsse gleich bezahlt werden und das werde
Niemand thun , während Herr Höpkcn meine , es wäre sehr
schlimm , wenn sie gleich bezahlt werde . Das reime sich nicht.
Was den von Herrn 1>r . Meier beantragten Zusatz betreffe,
so halte er denselben für überflüssig . Im tz 10 sei der Be¬
stimmungsort nicht näher angegeben , sondern mir im Allge¬
meinen von einer Bcrladung nach der Weser gesprochen ; dann
folgen die Fülle einzeln und möchte er nicht , daß wegen dieses
Punctes noch eine Differenz entstehe . Endlich habe Herr
Hche darauf aufmerksam gemacht , daß die Depositionö-
gcbühr beim Gerichte 2 pCt . nnd somit sehr hoch wäre ; die

Gebühr sei jedoch nur hh pCt.

Herr BackhanS: Was zunächst die formelle Behand¬
lung der Frage betreffe , so mache er Herrn Höpkcns Aeuße¬
rung gegenüber darauf aufmerksam , daß ein verfassungsmäßiger
Beschluß in dieser Sache vorliege . Die Bürgerschaft habe
anSdrücksich den Senat ausgcfordcct , das Gesetz zu pnbliciren;
der Senat habe dies gethan , es sei alles correct zugegangen nnd
wenn die Bürgerschaft der Zeit in dieser Frage etwas - anderes
hätte beschließen wollen , so hätte sie nicht den Senat auf¬
fordern müssen , das Gesetz zu pnbliciren . Der Senat

hatte vollkommen Recht , daß er das Gesetz pnblicirte . Was
die materielle Sache betreffe , so sei er in der Lage , sich für
keine der beiden Meinungen erklären zu können . Er halte
die Sache heute noch nicht für spruchreif . Gerade weil das
Gesetz publicirt sei , weil es am 1 . Januar in Kraft treten
solle , deswegen müssen wir vorsichtiger sein , vielleicht durch
eine kleine Majorität die Abänderung eines solchen Gesetzes
zu beschließen . Es sei an sich schon bedenklich, ein publicirtcs
Gesetz abzuändern ; da das Gesetz erst am 1 . Januar näch¬
sten Jahres in Kraft treten solle , so sei Zeit genug , eine
Modifikation vorzunehmen , jedoch nur dann , wenn die Bürger-
schaft sich über die Sache klar gemacht und sich mit großer
Majorität für eine Aenderung entschieden haben werde . Die
Herren betonen Alle , daß der tz 12 der Cardinalpnnkt sci-
Allc sagen , der Grundsatz des Handelsgesetzbuchs sei der rieh
lige : die Fracht soll bezahlt werden , sobald sie rechtlich ver¬
fallen . Alle Herren aber widersprechen diesem Grundsätze.
Herr Richter NolteninS hebe mit vollem Rechte die Wider¬
sprüche , welche die Herren von der Commission in ihren
Meinungen zeigen , hervor . Derselbe widerspreche sich aber
selber . Die Vertreter der Bcstsinmnng des EinführungS-
gesctzcs widersprechen sich Alle , indem sie die Bestimmung des
Handelsgesetzbuchs auf der einen Seite als die allein maß¬
gebende hervorheben und doch mit aller Energie das Dcpo-
sitionsvcrfahrcn bcvorwortcn . Letzteres komme zwar dem
Grundsätze des Handelsgesetzbuchs in etwas nahe ; jedoch
würde dabei hinsichtlich des näheren Verfahrens einer ad¬
ministrativen Willkür der Weg geebnet . Die andern Herren
widersprechen dem Grundsätze des Handelsgesetzbuchs , indem
sie eine Frist von 10 Tagen für die Zahlung stipnlircn.
Warum könne die Zahlung nicht in Bremen nach Entlöschung
auf Grund einer Empfangsbescheinigung des Bremcrhavcncr
Spediteurs gegen eine Anweisung des Rhedcrs und Schiffers
erfolgen ? Was ließe sich gegen diese einfache Manipulation
sagen ? Bei einem solchen Zwiespaltc der Meinungen müsse
er ersuchen, sich in der Frage noch nicht definitiv zu entscheiden.
Er könne nicht anders , als eine erkletterte CommissionSbera-
thung bcantragcm Vielleicht werde dann die Bürgerschaft
mit großer Majorität sich für eine Meinung entscheiden können
und nur dann , wenn sie das könne , würde er es für gerecht¬
fertigt halten können , ein publicirtes Gesetz in so erheblicher
Weise abzuändern . Sollte sie dies nicht für zweckmäßig
halten , so sei er der Ansicht , daß der Antrag des Herrn
v . Lengcrke nicht angenommen werden dürfe . Er Habe nicht
gehört , daß auf den Schlnßpassns der Mittheilung des Senats
vom 9 . August hingewiesen worden sei. Derselbe laute:

„ Dem Senate bleibt es vorbehalten , im Einverständnisse mit
der Handclskammcr etwaige zur Vereinfachung und Erleichte¬
rung des Deposirionsvcrfahrcns dienende Bcstinnnnngcn zu er¬
lassen .

" Herr SyndicuS v . Lengcrke habe diese» Passus in
seinen Antrag ausgenommen und beantrage er seinerseits , daß
derselbe jedenfalls auö dem Antrage des Herrn v . Lengcrke
gestrichen werde , da Redner es nicht einem administrativen Be¬
lieben überlassen sehen möchte , wie in einer so hciklichcn Sache zu
verfahren sei . Er beantrage in erster Linie eine Commission
von 5 Mitgliedern, -in zweiter Linie stelle er das soeben an¬
gedeutete Amendcmcnt.
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Herr Wehland war für den Antrag aus üliedersetzung
einer

^
Commission. Wcnn Herr Höpken hervorgehoben habe,

daß die Schiffer immer gern nach Bremen kamen , so glaube
er , daß davon die Ursache wohl wäre, daß Bremen im Ver-
glcich zu andern Plätzen sehr billige Hafen - und Lootsen-
geldcr habe, und sei es gewiß sehr erfreulich, wcnn trotz Ker¬
bel uns vorhandenen Uebelständc schon jetzt die Schiffer gern
nach Bremen kommen . Die Beseitigung der noch vorhandenen
fei gewiß sehr z." -erstreben, damit noch mehr -schiffe herkommen
als bisher . Er . bcvorworte daher die Annahme dcö Antrags
des Herrn Backhaus . .

> Herr Ruüter: Er müsse zunächst darauf aufmerksam
machen , wie sich die Vertheidiger des Commissionsantrags,
die Herren Hcyc und Höpken , gegenseitig widersprechen, in¬
dem der Letztere sage , daß die Schiffer gern nach Bremen
kämen und zu einer billigeren Fracht als nach andern Nord-
seehäfen hierher führen ; während Herr Hege behaupte, daß
er viele Schifsscapitänc im Auslande gesprochen , welche ihm
gesagt hätten , sie . gingen nie wieder nach Bremen , wo sie
Monate lang auf die Zahlung der Fracht Hütten warten müssen.
Ein jeder vcr Herren möge nach seinen eigenen persönlichen Er¬
fahrungen Recht haben. — Der Hanptvorzug unserer Weser¬
häfen bestehe allerdings in den bulligeren Kosten in Vergleich
zu anderen Nordsechüscn, und müssen wir auch fernerhin dar¬
nach trachten, dieselben zu erhalten , aber auch diejenigen Unzwcck-
müßigkeitcn , welche in unseren sonstigen Einrichtungen liegen,
zu beseitigen suchen. Herr Drüncrt habe das Bedenken , daß die
Deposition das Geschäft von hier weg und nach Brake und
Bremcrhavcn treiben würde . Da müsse Redner aber doch
darauf aufmerksam machen , daß an andern deutschen See-
plätzen einfach die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchsgcltcii,
nach welchen der Empfänger sogleich zu bezahlen habe. Werden
die Connosscmeutc dagegen auf Bremen ausgestellt , so werde
mir in einzelnen Fällen eine Deposition verlangt und die
Regnlirnng finde sich später . Sodann habe derselbe Herr
mit lebhafter Betonung hervorgehoben , daß der Nachsatz in
der Mittheilung , wonach das Nähere des Depositionsver-
fahrens im Wege des Regulativs zwischen dem Senat und
der Handelskammer zu ordnen sei , die größten Bedenken
hervorriefe . Auch andere Redner haben sich in diesem Sinne
geäußert . Diese Bedenken erscheinen ihm durchaus unbe¬
gründet . Es stehe gesetzlich fest , daß zwischen dem Senate
und der Handelskammer im Wege des Regulativs Einrich¬
tungen , welche den Handel betreffen und bei denen die Staats-
casse nicht berührt werde, getroffen werden könnten und das
treffe hier gerade zu . Senat und Handelskammer können
aber natürlich an der Vorschrift des tz 12 nichts weiter
ändern , wie dies irrthüinlich selbst Herr Höpken angenommen
habe. ES handle sich nur um die Modalitäten der Deponi-
rnng , ob diese auf Buch oder Schein und wie sie auf die
leichteste Weise zu geschehen habe. Der Bank werde damit
durchaus kein besonderer Einfluß zugewendet oder eine Con¬
trolle übertragen . Es bedürfe nur einer Formalität , die
richtig gegriffen werden müsse . Etwas Derartiges könne nicht
in das Gesetz aufgenommen werden , da vielleicht schon -nach
sechs Wochen eine Aenderung vorgenommen werden müßte.
Den Vorschlag auf eine neue Commission würde er gern unter¬

stützen, wcnn er überzeugt wäre , daß dann mit völliger Sicher¬
heit das Rechte getroffen werde . Seiner Ansicht nach sei die
Sache schon so geprüft, , daß er wohl behaupten dürfe, sie sei
spruchreif und so hoffe er , daß die Bürgerschaft in einer
Weise entscheide , welche für unsern Handel am zuträglichsten
sei . Mit dem Vorschlage des Herrn Backhaus , daß auf
Grund einer Bescheinigung der Bremcrhavcncr Spediteure
die Fracht nach Ablieferung vom Schiffe erfolge » könne , werde
das Princip umgestoßen und das Geschäft nach Bremcrhavcn
verlegt . Dazu sei aber auch nicht Zeit. Es sei nicht wohl
thuulich, auf Deck des Seeschiffes , wcnn die Waare auf den
Kahn überladen werden solle , dies zu untersuchen. Das könnte
wohl geschehen, wcnn die Waare per Eisenbahn hcransbcför-
dcrt würde . Er sei und -bleibe der Meinung, daß es am besten
sei, den ursprünglichen Antrag anzunehmen, indem dabei keine
Gefahr vorhanden und man allen Verhältnissen gerecht werde.

Herr Bag elma nn beantragte
Schluß der Debatte.

Angeschrieben als Redner waren noch die Herren : Syn-
dicus v . Lengerkc , I . G . Höpken , Ioh . Höpken , Lülmann
und Richter Noltenius.

Der Schluß wurde angenommen und ordnete sodann der
Herr Präsident die Reihenfolge der Abstimmungen.

Es wurde zunächst über den Antrag des Herrn Back¬
haus auf Niedcrsetzuug einer Commission abgestimmt, da das
Resultat jedoch zweifelhaft blieb , so wurde zur 'namentlichen
Abstimmung geschritten.

Es erklärten sich darnach
Herren:

für den Antrag mit Ja die

Adami, Dr . H. Meincrtzhägen, Dr
Alten , Diedr. Menke, Wern.
Backhaus , W. Nolze, L. C.
Bayer, Herm. Ordemaun, Ni A.
Bernhard, I . H. Pletzer, Dr. Aug . Friedr.
Bortfeldt, C. Schmidt , I . H . " '
Dralle, Lndw. Schönfeldcr , Chr.

' -
DubberS , F . C. Schröder , H . H . -
Ehmck , I . G. Segelten , Ioh.
Eiscnhardk, S . C . W. -Smit, I . H.
Falkenburg , I. Stacbow , Dr . Jnl.
Finke, I . G . W. Stcgmann, H. D.
Garbade , Theodor. Steinhäuser, Aug.
Grelle , Martin. Stnbmann , Chr.
Helfer , G . F . W. Stümkc , F.
Höpken , I . G . . Stürke, Nicol.
Kicsselbach, Dr . S . Th. Tcckleuborg, Franz.
Klingcnbcrg, E. Tctcns, Dr . C . H . H.
Lahmann , A. Wcyland , I . H.
Lübbcn , Friedr. Georg. WilckcnS , Dr . innci . H.
Lürman , Joh . TH. Wnlstcin , I . M.
Mardfcldr, B . H. Zenkc , I . C.

Gegen den Antrag mit Nein die Herren:
ArcnS, Ioh . Th. Blötc, C . H.
Bagclmaun , Gottfr. Boisselicr, Ämtsass . Dr.
Bcchtcl, Hcinr. Bünemanu , H . F . W. H.
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Cäsar , C . A.
Drünert , I . H.
Faber , A . H.
Feldmami , Dr . I . D.
von Fischer , H.
Focke, Heinr . Ad.
Fritze , Phil . Richard.
Gerdes , H . S.
Gildemeister , M . W . E.
Gröning , Dr . Amtm.
Hauschildt , A . G.
Heinekcn , Dr . Chr.
Hcrtzberg , M . Pros.
Heye , G . Friedr.
Heynran , E . von
Hoffmann , L. F.
Höpkcn , Ioh.
Knoop , Daniel.

Kotzenberg , H . W . A.
Killenkampff , I . Cd.
Lampe , H . I.
v . Lengerke, Synd.
Löning , Dr , Secr . G . A.
Lnlmann , Ioh . Chr.
Mcrer , Dr . Herin . Henr.
Meier , Dr . Friedr.
Müller , Eduard.
Nielsen , Ferd . .srm.
Noltenius , Richter Dr.
Plump , H . C . G.
Rademacher , I . D . C.
Riesch , Heinrich.
Rodewald , C.
Ruytcr , I . L.
Victor , I . C.
Walte , I . F.

Duntze , Thom.
Ebell , L.
Engelken , Dicdr.
Fehlbchr , H . F.
Greve , C.
Haake , H . W . snir
Hagens , Claus.
Hauschild , H . M.
Hclniken , I . D.
von Holz , I . F.
Junge , F . Lürs Sohn.
Kirchhofs , I . H . C.
Klatte Diedrich.
Kühtmann , I.
Lachmund , H.
Lange , M.
Lcppert , G.
Meyer , Conrad.

Meyer , Friedr . Wilh.
Meinkcn , I.
Motz , Pros.
Müller , Heinr.
Osenbrück , L . W . I.
Oelrichs , Notar Dr.
Pauli , Dr.
Pauls , I . H.
Philippi , I . F
Rathkamp , G.
Riegelmann , H . G.
Rohlfs , Dr . G . H.
Ropers , I . H.
Schmidt , Chr.
Ulrichs , H . F.
Walte , G . W.
Waltjcn , Carsten.
Weber , M . E . F.

Entschuldigt waren die Herren:

Busf , C . F . C.
Fritze , Johs.
Gröning , Dr . Herm.
Hellenberg , H . E . M.
Ihlder , H.
Lichtenberg , R.
Menke , Dr . H . T.

Ohne Entschuldigung
Albers , I . G.
Albers , Dr . H.
Arudt , Chr.
Anmund , Albert.
Borchers , A.

Meyer , Eduard.
Noltenius , C . H.
Pavenstedt , Edm.
Schumacher , Dr . A.
Traub , E . C . W.
von Vangerow , L.

abwesend die Herren:
Bredehorst , I . D.
Bremcrmann , Friedr.
Colberg , A . H . W.
Droste , Amtmann Dr.
Dnbbers , I . C.

Herr Präsident verkündete das Resultat der Abstim¬
mung dahin , daß sich 44 Stimmen für den Antrag , 42 da¬

gegen erklärt hätten ; derselbe sei also angenommen.

Es erfolgte nun die

Wahl der Commission zur nochmaligen Prüfung des
Gesetzentwurfs wegen Löschung der Seeschiffe u. s. w.

und wurden gewählt die Herren Victor , Backhaus , Drünert,
Dr . Kiessclbach und Busf.

Nachdem alsdann die Beschlüsse verlesen und ihrer Fassung
nach genehmigt waren , wurde die Sitzung um 10 Uhr ge¬
schlossen.
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